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—
Diese Projekte sind gewiss sinnvoll, nur mög-
licherweise nicht für viele. Ich habe noch nie 
jemanden persönlich getroffen, der von der 
Finanzierung des Wiener Schulbaus durch 
PPP-Modelle begeistert war – und das, obwohl 
ich gemeinsam mit Peter Bauer und Christoph 
Mayrhofer seit bald einem Jahr mit der Stadt 
Wien Gespräche führe, wie die Vergabe aus-
sehen müsste, damit jene Qualitätssicherung 
gewährleistet ist, die diese sensible Bauaufga-
be erfordert. Seitens der Stadt, die diese Finan-
zierungsmethode gewählt hat – aus ihrer Sicht: 
wählen musste –, hört man nur, dass die Kos-
ten einer so finanzierten Schule nicht im Bud-
get ausgewiesen werden müssen.

Nun ist mir vor kurzem ein Interview mit 
einem PPP-Befürworter, dem Konzernchef ei-
nes bedeutenden österreichischen Baukon-
zerns, untergekommen. Dieser sagte am 17. Mai 
in einem „Presse“-Interview über den deut-
schen Markt: „Es mangelt nicht am Geld, denn 
die deutsche Regierung hat ja ein Paket von fünf 
Mrd. Euro bereitgestellt. Um den Engpass bei den 
Planungskapazitäten schneller zu beheben, müss-
te man die Planung auslagern. Entweder an unab-
hängige Planer oder an die bauenden Unterneh-
men in Form von Design-and-Build-Konzepten, 

Der Satz „Der Zug ist abge-
fahren!“ steht offenbar am 
Beginn jeder kritischen Aus-
einandersetzung mit Ideen wie 
BIM-Pflicht, PPP oder TTIP.  

wie sie bei PPP-Modellen üblich sind. Aber da 
bremst man in Deutschland momentan aus ideo-
logischen Gründen, weil man irrtümlicherwei-
se glaubt, man verscherble staatliches Eigentum.“

So wie die bekanntermaßen wirtschaftlich 
leichtsinnigen Deutschen bei TTIP und BIM-
Pflicht bremsen. Auch eine andere Bemerkung 
aus diesem Interview ist interessant: „Als Un-
ternehmer würde man sich weniger Wettbewerb 
wünschen.“

Ein ähnliches unternehmerisches Selbst-
verständnis haben wohl jene Unternehmer, die 
sich dafür starkmachen, dass bei behördlicher 
Einreichung von Projekten oder bei der Verga-
be von Planungsaufträgen ein BIM-Datenmo-
dell abzugeben ist. Dass es einen Engpass bei 
den Planungskapazitäten geben soll, ist bemer-
kenswert. In Österreich stünden jedenfalls alle 
Planer(innen) gerne für Aufträge in Deutsch-
land bereit, viele werden die geforderten Refe-
renzen nicht erfüllen können.

Ein weiterer Punkt sind die kleinteili-
gen Strukturen, die erfreulicherweise von der 
Stadtregierung in der Stadtplanung themati-
siert werden (z. B. im Werkstattbericht Nr. 121, 
Stadt Wien, MA 18). Ein Aspekt, der bei diesem 
Diskurs zu kurz kommt, ist jener der Macht. 
Kleinere Strukturen (egal ob es sich um Städ-
tebau oder um Auftragsvolumina handelt) be-
deuten auch eine Zersplitterung der Macht. Die 
Durchsetzung von Kleinteiligkeit müsste also 
bei den Machtstrukturen beginnen und nicht 
erst bei Gedanken zu Finanzierung oder Fragen 
technischer und ökonomischer Machbarkeit.

Größer zu sein ist oft effizienter, aber 
es gibt Größenordnungen, die die Effizienz  

wieder zunichtemachen. Am 10.6.2015 titelte 
das E-Magazin „german-architects“: „Scheitern 
Großbauprojekte am Tunnelblick?“ Und führ-
te aus: „Was Bauchgefühl und Allgemeinwissen 
schon lange vermuten, hat jetzt ein wissenschaft-
liches Fundament erhalten: Wissenschaftler der 
TU Darmstadt haben in einer Studie untersucht, 
wie kognitive Verzerrungen bei Entscheidungsträ-
gern von Großbauprojekten zu Fehlentscheidun-
gen führen können – die wiederum häufig Kosten- 
und Zeitplanungen sprengen.“ Die Darmstädter 
Forscher haben einen Tipp: „Hilfreich sei es, 
Entscheidungen prinzipiell nicht alleine zu tref-
fen, sondern auch der Sichtweise von jüngeren 
und weniger berufserfahrenen Projektbeteiligten 
systematisch Raum zu geben.“ Die oft vollkom-
men überzogenen Forderungen nach Referen-
zen, wie erst unlängst beim Linzer Campusge-
bäude, dürften jedenfalls kein Mittel gegen den 

„Tunnelblick“, sondern eher dem Wunsch nach 
weniger Wettbewerb geschuldet sein.

Warum also diese Alternativlosigkeit, an 
der unsere Gesellschaft mehr und mehr leidet? 
Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker be-
teiligen sich zielorientiert an rechtsstaatlichen 
Prozessen. Sie nehmen objektiv und oft im Sin-
ne der Allgemeinheit Stellung. Sie sind zu ak-
tiver Kritik „befugt“ und vielleicht sogar ver-
pflichtet. 
— 
Bernhard Sommer
—
—

„Widerstand ist zwecklos!“  Mag sein, 
aber man kann sich morgens besser rasieren
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DI Peter Bauer
—
Präsident 
—
—

Arch. DI Bernhard Sommer
—
Vizepräsident 
—
—

—
Noch einmal das Ergebnis verbessern. Durch 
Analyse, Training und Optimierung. Natür-
lich muss auch der Aufwand minimiert wer-
den. Man muss es sich ja auch leisten können. 
Also wird alles weggelassen, was – scheinbar 

– nicht direkt der Erreichung des Zieles dient. 
Ballast abwerfen. Schließlich machen das „die 
anderen“ ja auch. 

Und dann gibt’s da noch die ganz anderen. 
Die Unsportlichen. Die, die immer ein bisschen 
im Weg herumstehen. Die, die die „Qualitäten“ 
vermissen – die aber nicht immer leicht mess-
bar sind und die die Optimierer daher nicht so 
interessieren. Wie misst man ein komplizier-
teres, ein bisschen nicht so stimmiges Gebäu-
de, das aber um fünf Prozent billiger gebaut 
wurde? Wobei die Kostenersparnis vor allem 
im Weglassen von Planungs- und Kontroll-
schritten liegt. Gegen die Gefahren, die man 
sich damit einkauft, kann man sich ja schließ-
lich auch vertraglich absichern. Und das Budget 
für die Anwälte kommt ja nicht aus dem Bau-
kosten- oder Planungstopf. Schlau muss man 
halt auch sein, beim Sport.

Natürlich müssen Gebäude auch optimiert 
werden. Konzepte, seien es pädagogische, ar-
chitektonische oder auch technische, müssen 
und sollen verändert, weiterentwickelt werden. 
Aber nicht ohne Nachhaltigkeit. Und zu dieser 
zählt auch die Kultur. Das, was der Mensch – 
im besten Bemühen – gestaltend hervorbringt. 
Jede und jeder von uns weiß, ob sie oder er sich 
in einem stimmigen, guten Gebäude, in einem 
Gebäude, in dem man sich wohlfühlt oder das 
einen beeindruckt, befindet oder ob es nicht so 
ist. Nur messbar beschreiben kann man das 
kaum. Ohne diese Eigenschaft aber wird das 
Ergebnis austauschbar. Schon nach kurzer Zeit 
weiß man nicht mehr, warum man nicht lie-

Brief der Präsidenten

hat der Bundesvorstand in seiner Sitzung am 
12. Juni 2015 die Einrichtung einer österreich-
weiten Aus- und Weiterbildungsinstitution be-
schlossen. Es ist dies nicht der erste Versuch, 
eine solche zu gründen, doch diesmal stehen 
die Chancen auf Realisierung gut, denn der Be-
schluss wurde bei einer gemeinsamen Klausur 
aller Länderkammern skizziert und auf Basis 
eines Vorschlags der beiden bestehenden Fort-
bildungseinrichtungen (in Graz und Wien) ge-
fasst. Wir erwarten uns davon eine nachhalti-
ge Qualitätssicherung, ein flächendeckendes 
Angebot und jede Menge Synergieeffekte. Und 
weil derzeit wirklich alle an einem Strang zie-
hen, gleich noch eine österreichweit einheitli-
che Namensgebung unserer Berufsvertretung 
(„Kammer der Ziviltechniker“) und die Erar-
beitung einer österreichweiten CI, wobei das 
Ergebnis einer Urabstimmung der Mitglie-
der unterworfen werden wird. Daneben wur-
de unter dem Arbeitstitel: „Berufsbild 2030“ 
auch die Reform des ZTG konstruktiv bespro-
chen. Hier geht die Arbeit, durchaus sportlich, 
über den Sommer weiter. Berichten werden wir 
über das Ergebnis im Herbst. Wir freuen uns 
schon darauf. 

Zum Abschluss unseren kleinen Sport-
stücks wünschen wir unseren Mitgliedern im 
Namen aller Funktionäre und der Kammermit-
arbeiter einen wunderschönen, leicht sportli-
chen Sommer. 
—
Peter Bauer, Präsident
Bernhard Sommer, Vizepräsident
—   
—

Sommerzeit. Sportzeit. Höher, weiter, schneller 

ber etwas anderes hätte. Nach Ablauf der tech-
nischen Gebrauchsdauer reißt man es ab. Und 
dann beginnt das Spiel von vorne. Natürlich ha-
ben die Aufwandsoptimierer inzwischen dazu-
gelernt und ...

Nachhaltige Lösungen entfalten ihre Vor-
teile in der Regel erst mit der Zeit. Vielleicht 
fühlen sich ein paar Benutzer wohler, viel-
leicht machen angenehme Räume irgendje-
manden glücklicher. Messen kann man das 
halt kaum. Und leistbar muss es halt sein. Man 
kann ja nicht immer Schlösser bauen. Aber man 
kann mit solchen Argumenten die Nachhaltig-
keit zerstören – die nicht messbare. Doch das 
interessiert ja im Sport niemanden.

Trotzdem – oder gerade deswegen – muss 
sich die Kammer der Architekten und Ingeni-
eure vor allem auch für die umfassende Nach-
haltigkeit einsetzen. Selbstverständlich müs-
sen wir unser Wissen und Können verbessern 
und weiter voranbringen. Selbstverständlich 
müssen wir in Zusammenarbeit mit unseren 
Auftraggebern auch Vergabeverfahren, seien 
es Wettbewerbe oder Verhandlungsverfahren, 
weiterentwickeln. Damit wir zur besten Lösung 
finden. Selbstverständlich sind wir auch sport-
lich. Aber Ziviltechniker arbeiten am liebsten 
an innovativen und nachhaltigen Lösungen. In 
jedem Sinne. 

In diesem Sinne verhandeln wir schon seit 
geraumer Zeit mit maßgeblichen Auftragge-
bern. Nicht um die guten alten Zeiten einzufrie-
ren. Nicht um gemachte Betten nicht verlassen 
zu müssen. Sondern im Gegenteil, um wirkli-
chen Fortschritt zu gewährleisten – und nicht 
nur vordergründigen. Damit wir uns selbst die 
Mittel dafür erarbeiten können, geht nun un-
ter anderem die Wissenstransferplattform on-
line – mehr darüber in dieser Nummer. Weiters 
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—
Die neue Plattform Link Arch+Ing ist da. 

Sie ist Intranet, Kommunikationsinstru-
ment, Diskussionsplattform, Daten- und Do-
kumentenspeicher, Archiv, Bibliothek u. v. m. 
für alle Ziviltechniker(innen) und Gäste.

Die Ziele der neuen Plattform sind:
• ein zeitgemäßes, vernetztes Arbeiten und 
Kommunizieren von Mitgliedern einer wich-
tigen Berufsgruppe zu ermöglichen;
• ein Arbeitsinstrument zur Entwicklung neu-
er Standards bis hin zu „Stand-der-Technik-
Werdung“ zu etablieren; dies gilt für alle Kon-
sulentenbereiche;
• eine Dokumentenablage als zentrales Daten-
archiv, das für Mitglieder und Funktionäre un-
mittelbar verwendbar ist;
• ein zentraler Terminkalender der Kammer(n);
• der Zugang zur Weisungsdatenbank der Stadt 
Wien.

Dieser Ausgabe von „derPlan“ ist eine Ge-
brauchsanleitung zur Benutzung der 1. Version 
beigelegt. Alle sind eingeladen, sich die Mög-
lichkeiten des neuen Tools anzuschauen. Für 
ein Feedback sind wir sehr dankbar. 
wissenstransfer@arching.at
www.link.arching.at
— Die Redaktion 

Arch+Ing vernetzt

—
Die Arch+Ing Akademie wird sich im Herbst 
2015 mit ein paar neuen Inhalten, vor allem 
aber versuchsweise mit einem für sie neuen di-
daktischen Konzept präsentieren. Bisher galt, 
dass wir in der Akademie keine Software-Kur-
se abhalten können. Es wären Investitionen für 
PCs nötig geworden, vor allem aber fehlt es an 
geeigneten Räumlichkeiten. Denn der Platz in 
der Karlsgasse ist knapp und so müssen Räume 
rasch konfigurierbar und flexibel in der Nut-
zung sein.

Versuchsweise werden wir daher im kom-
menden Herbst ein Wärmebrückenseminar 
in Form eines Webinars anbieten. Dabei wird 
der Theorieteil weiterhin in den Räumlich-
keiten der Kammer abgehalten; dieser Teil ist 
im Anschluss als Aufzeichnung online abruf-
bar. Am praktischen Teil hingegen, bei dem der 
Einstieg in ein Wärmebrückensimulationspro-
gramm vermittelt wird, wird jeder Teilnehmer 
von seinem persönlichen Arbeitsplatz im Büro 
oder zu Hause teilnehmen können. Der Vor-
tragende ist mit allen Teilnehmern via Inter-
net verbunden und kann auch auf individuelle 
Fragen und Probleme eingehen – ein Webi-
nar eben. Dadurch erspart sich die Akademie 
ständige Investitionen, denn die Entwicklung 

Aufbruch in eine neue Ära: Link Arch+Ing  
und Webinare in der Arch+Ing Akademie

in dieser Branche würde ein häufiges Austau-
schen der Geräte nötig machen (wir kennen die-
se veralteten Computer, die in Seminarräumen 
zugegen sind). Vor allem aber liegt der Vorteil 
darin, dass die Software gleich am eigenen Ar-
beitsplatz eingeübt wird und so später, nach 
dem Kurs, keine Überraschungen bei Funkti-
onsweisen oder dem Workflow auftreten. Wir 
müssen natürlich erst abwarten, wie gut diese 
neue Form des Lehrens angenommen werden 
wird, aber es könnte sich ein weiterer Vorteil 
daraus ergeben, dass das Einzugsgebiet bei We-
binaren viel größer ist, wir also eventuell mit 
einer größeren Teilnehmeranzahl kalkulieren 
können, was die Kosten pro Teilnehmer deut-
lich reduzieren würde. Andererseits finden sich 
vielleicht so auch ausreichend Teilnehmer für 
Kurse mit exotischeren Themen. Und was die 
neuen Inhalte betrifft: Watch out!
— Ulrike Pitzer

Wärmebrücken Modul I
Einführung in die Wärmebrückenproblematik
17. September 2015, 17.00–20.15 Uhr

Wärmebrücken Modul II, Webinar
Wärmebrücken-Analyse mit numerischer Simulation
22. September 2015,  17.00–20.15 Uhr 
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„Wien wächst!“ Diesem zumeist mit leicht dro-
hendem Unterton vorgebrachten Kampfruf 
kann man in unserer Stadt nicht mehr entge-
hen, sobald es um Fragen des Städtebaus und 
der Stadtplanung geht. Man hört ihn beson-
ders dann, wenn Wachstum zur Rechtfertigung 
selbst der grauslichsten Entwicklungen herhal-
ten muss. Der Einwand, das sei nichts Neues, 
Wien wachse bereits seit fast dreißig Jahren, 
allein in den letzten fünfzehn sei es um rund 
250.000 Einwohner gewachsen, wird selbst von 
sogenannten Fachleuten oft mit ungläubigem 
Erstaunen registriert.

Jedenfalls war uns „Wien wächst“ eine Spur 
zu dürftig als Erklärung für die vielen Dinge, 
die sich zurzeit auf dem Gebiet der Stadtpla-
nung tun, wir wollten der Sache etwas genauer 
auf den Grund gehen.

Und Anlässe für Fragen und fürs Hinter-
fragen gibt es wahrlich genug. In einem nie da-
gewesenen Tempo werden Leitbilder, Richtli-
nien, Konzepte und Masterpläne entwickelt, 
sodass auch ausgewiesene Experten zuweilen 
den Überblick zu verlieren scheinen. Selbst ein 
Insider wie Erich Raith, Professor für Städte-
bau und Mitverfasser eines der aktuellen Mas-
terpläne, spricht in unserem Round-Table-Ge-
spräch von einem „unglaublichen Wildwuchs“ 

Stadt will erstritten werden 
in Bezug auf die vielen aus dem Boden schie-
ßenden neuen Instrumente der Stadtplanung.

Ist der Eindruck, die Zahl der Konzep-
te korreliere mit deren zunehmender Bedeu-
tungslosigkeit, nur ein Irrtum von Außen-
stehenden? Ist die druckfrische Leitlinie, die, 
kaum erlassen, schon wieder Makulatur ist, 
weil ein Investor eine „Fantasie“ entwickelt hat, 
die sich leider genau dort verortet, wo die Leit-
linie einen Freiraum vorsieht, nur die Ausnah-
me oder die Regel?

Sind Städte ohnehin nicht planbar und 
überlässt man sie besser dem „Markt“, oder ist 
selbst eine nicht perfekte Planung besser als gar 
keine, wie eine Diskutantin meint? Ist das Ver-
fassen von Plänen vielleicht überhaupt obso-
let und sollte durch prozessuale Beschreibun-
gen und städtebauliche Designs ersetzt werden? 
Oder ist gerade das sogar gefährlich, wie ein ge-
nauer Beobachter der Szene anmerkt, weil et-
was umso eher für alles und jedes, je nach Inter-
essenlage, verwendet werden kann, je neutraler 
es wird?

Sind die erstmals auch ins Baurecht auf-
genommenen „städtebaulichen Verträge“ der 
große Durchbruch im Ausgleich zwischen pri-
vatem Gewinnstreben und dem Gemeinwohl? 
Oder sind sie eine Mogelpackung, hinter de-
ren nettem Schein man ansonsten Unverkäuf-
liches doch noch an den Mann bringt? Können 
sie gar, wie einer aus der Runde anmerkt, zum 

„gefährlichen Spiel“ werden, nach dem Motto: 
„Wenn ich eine Schule brauche, muss ich zuerst 
ein Hochhaus bauen“?

 Ist Partizipation der Weg, um die im-
mer komplexer werdenden Ansprüche an eine 
Stadt im Wachstum, in der Ressourcen stärker 

umkämpft werden und Interessenausgleich 
schwieriger wird, überhaupt noch bewältigen 
zu können? Wer darf dabei was bestimmen und 
wer ist eigentlich Experte wofür?

Themen für ein Gespräch zu finden war also 
nicht wirklich schwer. Die folgende Diskussion, 
an der Städtebauexperten der Universität, Ver-
treter der Politik, der Architektenschaft und der 
Kammer teilnahmen, zeigt eindrucksvoll, wie 
unterschiedlich die Sichtweise auf ein und die-
selbe Sache sein kann, wenn man sie aus dem 
Blickwinkel der jeweils eigenen Betroffenheit 
wahrnimmt. 
—
Christoph Mayrhofer
Vorsitzender der Sektion Architekten
—   
—

Wer plant Wien?  
In Abwandlung eines bekannten 
Buchtitels haben wir uns  
dieser seit kurzem wieder heiß  
umstrittenen Frage gestellt.

Der STEP 2025 behandelt in drei großen 
Kapiteln acht Schwerpunktthemen, um die 
Wachstumspotentiale Wiens zu realisieren. 
Zur Erreichung der angepeilten Ziele wurde 
eine Fülle von Fachkonzepten und Expertisen 
in Auftrag gegeben.  

• „Die gebaute Stadt“ behandelt die 
Weiterentwicklung ausgewählter Gebiete 
zu urbanem Leben.
• „Flächen für das Stadtwachstum“ setzt 
sich mit der Steuerung und Mobilisierung 
bestehender Potentialflächen für die 
Entwicklung der dynamisch wachsenden 
Stadt auseinander. 
• „Zentren und Zwischenräume“: Etablierte 
Zentren sollen erhalten, neue Zentren sowie 
urbane „Zwischenräume“ entwickelt werden.
• „Wirtschaft – Wissenschaft – Forschung“ 
soll die Weiterentwicklung und Moderni-
sierung der bestehenden Unternehmen 
unterstützen und Raum dafür bereitstellen. 
• „Die Metropolregion“: Neue Methoden 
und Strategien der regionalen Kooperation 
sollen erprobt werden. 
• „Mobilitätsvielfalt“: Ziel für 2025 ist  

„80 zu 20“ – 80 Prozent der öffentlichen 
Wege sollen mit den öffentlichen Verkehrs- 
mitteln, mit dem Rad oder zu Fuß zurück-
gelegt werden. 
• „Freiräume: grün und urban“: Freiräume 
schaffen bzw. attraktiver gestalten.
• „Soziale Infrastruktur“ beschäftigt sich 
mit der Bereitstellung hochwertiger sozialer 
Infrastrukturen, um so auch sozialräum-
licher Polarisation entgegenzuwirken.

Tools
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Wer plant die Stadt? 
Instrumente der Stadtplanung

Arch. Mag. arch. M. Arch. II Gabu Heindl
—
Realisierungen öffentlicher Kultur- und Sozialbauten 
sowie Forschungen und Publikationen zu Arbeit, 
Urbanität und Alltag. Seit 2007 Lehrende am Institut 
für Kunst und Architektur an der Akademie der 
bildenden Künste Wien, davor an der TU Graz, an 
der TU Delft und am Berlage Institute in Rotterdam. 
Studium der Architektur an der Akademie der 
bildenden Künste in Wien, an der Geidai University 
in Tokio und mit einem Fulbright-Stipendium 
im Postgraduate-Programm an der Princeton 
University, USA.
www.gabu-wang.at
—
—

Mag. Christoph Chorherr
—
Abgeordneter der Grünen, Ausschuss für Wohnen, 
Wohnbau und Stadterneuerung, Schwerpunkte: 
Energie, Klimaschutz, Radverkehr, Schule der Zukunft, 
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derPlan: 
Ist Stadt heute noch planbar?

Erich Raith: 
Hoffentlich schon und hoffentlich nicht. Wer 
plant Kairo? Wer plant Mexico City? Wer plant 
Globalisierungsprozesse, die längst ablaufen 
wie Naturereignisse zweiter Ordnung. Wir in 
Wien haben das Privileg, zu den reichen Län-
dern mit einer großen Tradition im Bereich 
Stadtverwaltung zu gehören. Trotzdem entwi-
ckelt sich Stadt nicht immer so, wie sich das Pla-
ner ausdenken, wie die Stadtentwicklungsplä-
ne 1984 und 1994 zeigen. Wie viele Jahrzehnte 
waren die großen Bahnhofsareale von Planern 
als Stadtentwicklungsgebiete ausgewiesen – 
und nichts ist passiert! In der hoheitlichen Pla-
nung oder Verwaltung passiert nicht nur das, 
was sich fachliche, politische Autoritäten aus-
denken. Es braucht ein Wechselspiel zwischen 
Regulierungen und Offenheit, keinen faulen 
Kompromiss, sondern strukturiertes Manage-
ment und eine bestimmte Qualität an Prozess-
moderation und Planungsverständnis. Frü-
her dachte man, Stadtplanung sei starr wie der 
Bau eines Hauses, nur größer. Planen war die 
Überführung von einem Zustand in den ande-
ren. Heute kommt man um das Wort „Prozess“ 
nicht herum. Man begreift Stadt nicht nur als 
räumlichen Zustand, sondern als etwas, was in 
permanenter Entwicklung ist.

Gernot Mittersteiner: 
Die Strategien, die die Stadt Wien verfolgt, ha-
ben sich völlig verändert. Notwendige techni-
sche Maßnahmen, angefangen von thermischer 
Sanierung bis zum Verkehr, können nur mit 
dem Einverständnis der Bevölkerung erfolgen. 
Man braucht ein völlig anderes Denken, wie 
Partizipation funktionieren kann. Die Indus-
trie hat es mit der Produktentwicklung vorge-
zeigt. STEP 4 hat alles zusammengefasst und in 
verschiedene Handlungsfelder aufgeteilt: Mo-
bilität, Freiraum, öffentlichen Raum und Betei-
ligung. Der öffentliche Raum ist noch nicht da, 
die Beteiligung gerade in der politischen Klä-
rungsphase. Der Masterplan Partizipation ist 
nur ein kleiner Teil von dem, was man unter 
Beteiligung versteht. Ich fürchte, dass es von 
politischen Strömungen massive Widerstände 
gegen das Prozessdenken geben wird und dass 
es wieder in ein altes, technokratisches Modell 
umgewandelt wird.

Gabu Heindl: 
Stadt ist in ihrer Gesamtheit nicht planbar, 
städtische Räume jedoch schon. Wenn wir wol-
len, dass Ungeplantes möglich ist, dann müs-
sen wir demokratische Räume planen, so, dass 
jeder und jede und damit auch gerade Minder-
heiten, die nicht an den Partizipationsprozes-
sen teilhaben, ebenfalls die Möglichkeit haben, 
Stadt ungeplant zu nutzen. Insofern verstehe 
ich Planung als politischen Prozess, als Streit-
kultur, manchmal genau gegen die hegemoni-
ale oder prozessorientierte, prozessgenerierte 
Position.

Christoph Chorherr: 
Es ist ein großer Unterschied, ob ein Haus ge-
plant wird oder ob sich eine Stadt entwickelt. 
Die hoheitliche Stadtplanung soll den Rahmen 
geben, um eine politische Stadtentwicklung zu 
ermöglichen. Dabei ist heute die Bodenfrage 
von essentieller Bedeutung. Die politische Fra-
ge, ob Grund und Boden auch als gesellschaft-
liche Aufgabe gesehen wird, wird enorme Aus-
wirkungen auf die Stadtentwicklung haben. 
Das Planungsressort hat darauf nur begrenz-
ten Einfluss. Wer wo wie mitentscheiden darf, 
ist eine politische Frage. Sollen große Handels-
konzerne weiter ebenerdige Schachteln bauen 
dürfen oder soll man daran arbeiten, dass sie 
auch Chancen darin erkennen, zu urbanisier-
ten Formen zu kommen, um diesen flächenver-
schwendenden Irrsinn zu beenden? Das ist eine 
Frage des Dialogs. Stadtentwicklung ist eine öf-
fentliche Aufgabe. Ich sehe es als eines unserer 
wichtigsten Ziele im Planungsressort, unsere 
Entscheidungen transparent zu machen.

Christian Kühn: 
Der Unterschied zwischen Stadtplanung und 
Hausplanung ist evident. Übrig bleibt die Fra-
ge nach Innovation. Ist Partizipation der rich-
tige Weg dorthin? Sind es nicht Partikular- 
interessen, die starke stadtverändernde Intenti-
onen haben? Darf die öffentliche Hand zumin-
dest punktuell nicht genauso agieren? Ich bin 
sicher, dass Innovation ohne Partizipation nicht 
möglich ist, aber ich bezweifle, dass Partizipa-

keiten entstehen. Da haben die Medien und 
auch die Politik Verantwortung.

Kühn: 
Man muss als Experte wissen, wofür die Ex-
pertise verwendet werden kann. Und je neutra-
ler man Szenarien präsentiert, desto größer ist 
die Gefahr, dass diese falsch verwendet werden. 
Vielleicht muss man den Hut wechseln und sich 
nicht als neutraler Betrachter, sondern als nor-
maler gesellschaftlicher Akteur positionieren. 
Das würde es den anderen Akteuren wahr-
scheinlich etwas schwerer machen, das Ergeb-
nis beliebig zu benutzen. Da würde ich gera-
de von uns Experten, die wir an der Universität 
in relativ sicherer Position sind, erwarten, dass 
wir uns in Bezug auf eine konkrete Handlungs-
empfehlung angreifbarer machen.

Raith: 
Man muss schauen, wie all diese Stadtentwick-
lungspläne, Masterpläne, Strategien, Rahmen, 
Leitbilder, wie dieser unglaubliche Wildwuchs 
an Instrumenten wirklich funktioniert. Das, 
was mit vielen bunten Bildern bedruckt auf 
den Tisch kommt, hat einen hohen Abstrakti-
onsgrad, ein ungeheures Maß an Unverbind-
lichkeit. Der wahre Wert all dieser Instrumen-
te liegt in dem Prozess, der vorher stattfindet, 
wo Leute miteinander reden und Lernprozesse 
stattfinden. Man muss mit dieser Unverbind-
lichkeit leben – oder man erfindet das ganze 
System von Planungsinstrumenten neu, wozu 
ich wirklich große Lust hätte.

Mittersteiner: 
Es sollte zu einem Wechselspiel zwischen Ex-
perten und der Politik kommen. Daraus kön-
nen demokratiepolitisch abgesegnete Kriterien 
entstehen, die Experten alleine ja nicht schaf-
fen können. Leitbilder sollen ja selbstlernende 
Konzepte sein.

Chorherr: 
Man muss verschiedene Arten von Konzepten 
auseinanderhalten. Der Stadtentwicklungsplan 
hat klare Handlungsfelder zu geben. Diese Art 
von Entwicklungsverständnis, Probleme oder 
auch Regionen zu benennen, einen Prozess zu 
beschreiben, ist etwas anderes als der Master-
plan Glacis. Vorher gab es das Entwicklungs-
konzept erster Bezirk, und dann kamen sozu-
sagen die angrenzenden Bezirke. Oft ging es 
gar nicht darum, wo wir in welcher Höhe et-
was hinbauen dürfen, sondern wahrzuneh-
men, was dieser Raum des Glacis im gesamten 
Kontext der Stadt eigentlich ist. Insofern ist die 
Kenntnisnahme der Stadtentwicklungskom-
mission ein Zwischenschritt. Ganz anders ist 
es beim Freiraumkonzept. Wenn man hier als 
Zielvorgabe quantitative Größenordnungen 
anführt, werden die in hundert Prozent aller 
Fälle immer die nächsten hundert Jahre einge-
halten? Zumindest wird jetzt bei den koopera-
tiven Verfahren, bei den Wettbewerben sehr da-
rauf geachtet, und das führt zu einer großen 
Diskussion, was öffentlicher Mehrwert eigent-
lich bedeutet. Es gibt auch jetzt bereits kon-
krete Handlungsauswirkungen. In der baulich 
expansivsten Phase von Wiens Stadtgeschich-
te würde ich Vorsicht als Sorgfalt definieren. 
Aber wir müssen uns auch um die quantitative 
Stadtentwicklung kümmern. Da würde ich mir 
jetzt so etwas wie den Masterplan Glacis für die 
Gemeinde- und Genossenschaftsbauten wün-
schen. Das haben wir bis jetzt vernachlässigt.

Heindl: 
Es wäre eine mutige stadtplanerische Aussage, 
nicht einer gewissen Form von Spekulation auf 
Grund und Boden im Zentrum recht zu geben, 
sondern gewisse Formen von Investment woan-
ders zu fördern. Wir sprechen zu Recht die 60er, 
70er Jahre und die außenliegenden Bezirke an. 
Natürlich gibt es einen Run aufs Zentrum, weil 
weltweit die Kapitaleliten dieses zurückerobern.

Chorherr: 
Die Spekulationen, die passieren, werden kaum 
kritisiert. Es werden landwirtschaftliche Flä-
chen von sehr kapitalstarken Gruppen an-
gekauft und gehalten und damit dem sozia-
len Wohnbau vorenthalten. Ein Beispiel: Die  
SIVBEG, die Veräußerungsgesellschaft des 
Verteidigungsministeriums, hat eine wunder-
bare Liegenschaft im 14. Bezirk, die Körner-
Kaserne. Kurz nachdem die Bundesregierung 
beschließt, ein soziales Wohnbauprogramm 
zu machen, wirft die SIVBEG dieses Grund-
stück um 26 Mio. Euro auf den Markt. Das ist  
Spekulation. Hier müssen wir über die Boden-
frage sprechen.

tion dafür der Auslöser ist oder dass aus einer 
Summe von Einzelmeinungen die notwendi-
gen großen Sprünge der Stadtentwicklung fol-
gen. Vielleicht bedarf es dafür doch einer elitä-
ren Experteningredienz.

Chorherr: 
In dem Spannungsverhältnis bewegt sich auch 
die Bürgerbeteiligung. Neben dem Raum für 
Anrainergruppen muss es auch Raum geben, 
wo in Ruhe nachgedacht werden kann.

Heindl: 
Das provokative „elitär“ ist hier nicht der rich-
tige Begriff. Passender wäre es hier, von Exper-
tinnen und Experten zu sprechen.

Mittersteiner: 
Man weiß allerdings, dass reine Experten-
gruppen nie über die gleiche Intelligenz verfü-
gen wie Gruppen mit zumindest einem einzi-
gen Laien.

Heindl: 
Im Bereich der Stadtplanung kann es keine Lai-
en geben, das ist nur eine Frage der Betrach-
tungsweise.

Mittersteiner: 
Bei Räumen mit viel Infrastruktur ist es in 
Wien gar nicht so leicht, alle beteiligten Orga-
nisationen partizipativ an einen Tisch zu be-
kommen und eine Einigung zu erreichen.

derPlan: 
Es fällt auf, dass der Masterplan Glacis Szenari-
en und Handlungsempfehlungen gibt, wie man 
auf diese Entwicklungen reagieren könnte, aber 
keine Präferenzen erkennen lässt. Kann Stadt-
planung auf Entwicklungen von außen nur 
mehr reagieren oder selbst noch die Entwick-
lungen vorgeben?

Raith: 
Die Szenarien werden meiner Meinung nach 
nicht im Masterplan Glacis enthalten sein, der-
zeit gibt es dazu nur das Beschlussdokument. 
Sie wurden im Rahmen von interdisziplinären 
Studien entwickelt, bevor Empfehlungen aus-
gesprochen werden. Verschiedenste Stadtent-
wicklungsvarianten wurden untersucht und 
verglichen: kein Eingreifen, defensive Entwick-
lung, Setzen von thematischen Schwerpunkten 
sowie deren Auswirkungen auf einzelne Stand-
orte und den Gesamtraum. Nun ist eine politi-
sche Entscheidung zu treffen – die von Exper-
ten unterfüttert werden kann. In meiner Rolle 
als Experte würde ich mir nie anmaßen, die-
se politische Entscheidung vorwegzunehmen.

Heindl: 
Alleine die Gegenüberstellung offensiv versus 
defensiv ist eine klare ideologische Position! Of-
fensiv könnte auch bedeuten: offensiv für den 
Erhalt von öffentlichen Räumen und nicht Pri-
vatisierung. Es ist letztlich eine Frage der Per-
spektive, ob etwas defensiv oder offensiv ist.

Raith: 
Was richtig und falsch ist, können vielleicht 
überhaupt erst die übernächsten Generationen 
beurteilen. Ohne Risiko geht nichts. Trotzdem 
gibt es auch in der Stadtentwicklung so etwas 
wie ein Risikomanagement. Man kann riskie-
ren wie im Kasino, in der Hoffnung, mehr Qua-
lität zu produzieren, oder man geht vorsichtig 
bewahrend an die Sache heran, weil man beste-
hende Qualitäten nicht verlieren will. Ich denke 
mir, dieses Risikomanagement, das Untersu-
chen von Alternativen, ist unsere Aufgabe. Wie 
sich die Stadt letztendlich positioniert, ist eine 
politische Frage.

Heindl: 
Vorsicht ist vielleicht das neue Risiko, das eine 
Stadt eingehen kann. Ich kann eine Haltung, 
die als konservativ, vorsichtig oder sonst etwas 
tituliert wird, sehr wohl als offensiv oder als 
progressiv definieren. In einem deregulierten 
Kasino-Urbanismus ist Vorsicht der neue Mut!

derPlan: 
Interessant ist, dass Sie, wenn ich es richtig ver-
standen habe, den Experten eher das Recht ab-
sprechen, Empfehlungen auszusprechen.

Raith: 
Man kann sehr wohl Empfehlungen ausspre-
chen, wie jeder Berater oder Arzt. Ob der Pa-
tient die Empfehlungen seines Arztes umsetzt, 
bleibt in seiner Verantwortung. Es geht nicht 
um eine Diktatur des Expertentums. Ich bin 
auch froh, dass bei Zwentendorf nicht nur die 
Experten entschieden haben. Es gibt einfach 
bestimmte Dinge, die zu wichtig sind, um sie 
nur Experten zu überlassen. Das entlässt diese 
nicht aus ihrer Verantwortung, aber man muss 
auch wissen, wo dann andere Verantwortlich- •

Masterpläne, Leit-
linien, Studien, 
Konzepte, Expertisen. 
Eine schier unüber-
blickbare Anzahl 
davon wird erstellt. 
Doch verbindliche 
Instrumente und 
Leitlinien der Stadt-
planung wären 
sowohl für Planer, 
Beamte als auch 
Investoren erwünscht.
 

„Stadtentwicklung ist eine 
öffentliche Aufgabe. Ich sehe 
es als eines unserer wichtigsten 
Ziele im Planungsressort, unsere 
Entscheidungen transparent zu 
machen.“
Christoph Chorherr
— 
— 

„Das, was mit vielen bunten 
Bildern bedruckt auf den Tisch 
kommt, hat einen hohen Ab-
straktionsgrad, ein ungeheures 
Maß an Unverbindlichkeit.“
Erich Raith
— 
— 
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Heindl: 
Stadtplanungsinstrumente ändern sich. Frei-
räume rücken in den Fokus, man denkt nicht 
aus der Masse heraus. So ist es vielleicht mit 
dem Gestaltungsleitbild beim Donaukanal, wo 
wir anstelle eines Bebauungsplans einen Nicht-
bebauungsplan gezeichnet haben. Es muss eine 
Suche nach neuen Mitteln und Instrumentari-
en geben. Gerade an den Stadträndern, wo die 
Straßenräume nicht ausdifferenziert sind, wo 
es problematische Zwischenräume gibt, geht es 
darum, Logiken umzukehren.

Chorherr: 
Ich glaube sehr wohl, dass die Qualität der 
wachsenden Stadt in der Qualität dessen be-
steht, was zwischen den Häusern liegt. Das Au-
ßen des Hauses ist das Innen der Stadt, und da 
gibt es enormen Aufholbedarf. In der Stadtpla-
nung ist viel verbesserungswürdig. Aber auf ein 
Instrument, um das wir sehr gekämpft haben, 
bin ich sehr stolz: § 1a der Bauordnung, die Er-
mächtigung, Städtebau durch Verträge abzu-
schließen. Im Bereich Danube Flats haben wir 
verhandelt und Qualitäten vereinbart, die in ei-
ner noch nie dagewesenen Weise rechtlich ab-
gesichert werden. Es kommt erstmals zu ex-
plizit ausgewiesenen Mitfinanzierungen von 
öffentlichen Einrichtungen, es wird nicht ein 
PPP-Modell einer Schule gemacht, sondern ein 
signifikanter Teil aus dem Widmungsgewinn 
genommen, um eine öffentliche Schule zu er-
richten. Ich glaube, dass uns diese städtebauli-
chen Verträge in Zukunft eine Riesenchance für 
Qualitäten und für Kofinanzierungen bieten.

derPlan: 
Wenn man den § 1a genau liest, liest man natür-
lich auch, dass städtebauliche Verträge in kei-
nem unmittelbaren Zusammenhang mit einer 
Widmungsgewährung stehen dürfen.

Mittersteiner:
Die Gefahr an diesen rein städtebaulichen Ver-
trägen in Verbindung mit Objekten ist, dass wir 
rasch zu einer rein anlassbezogenen Widmung 
kommen. Wenn ich eine Schule brauche, dann 
baue ich zuerst ein Hochhaus – das ist ein ge-
fährliches Spiel. Eine rein anlassbezogene Wid-
mungspolitik ist langfristig gefährlich.

Raith: 
Es ist eine ganz entscheidende Frage, ob und 
wie eine Stadt wächst oder nicht, wer, welcher 
Planer den Hebel in der Hand hat, um das ent-
scheiden zu können. Solange sich unsere Ge-
sellschaft so zum Wert des Eigentums bekennt 
und ganz bestimmte Hebel aus gesellschafts-
politischen Gründen nicht in die Hand nimmt, 
gibt es ganz entscheidende Grenzen der Plan-
barkeit. Eine Kernfrage ist: Wie sieht es mit der 
räumlichen Differenzierung von Regelwerken 
aus. Es gibt ja immer noch das planungstheo-
retische Idealbild, dass alles überall zu gelten 
hat, wie bei der Wohnbauförderung. Jetzt wis-
sen wir, dass in bestimmten Stadtbereichen, wie 
zum Beispiel in der gründerzeitlichen Stadt, die 
Wohnbauförderung tatsächlich ein Stadtver-
nichtungsinstrument ist. Woanders macht sie 
Sinn. Wir haben diese Erfahrungen mit Schutz-
zonen, mit dem Weltkulturerbe. Wie weit kann 
eine räumliche Differenzierung von Regeln, 
von Regeldichten gehen? Kann man das in ei-
nem Plan parzellenscharf einzeichnen? Gibt es 
Elastizitäten? Bis zu welchem Grad kann man 
Planungsinstrumente räumlich differenzieren, 
inwieweit kann man sie auch befristen? In die-
sen Spannungsfeldern besteht kein wirklich 
klares Konzept, wie das funktionieren könn-
te. Also auch beim Top-down und Bottom-up: 
Was muss hoheitlich organisiert werden, und 
was kann partizipativ funktionieren?

Heindl: 
Ein noch nicht optimaler Plan ist jedenfalls 
besser als kein Plan. Wenn wir einen Plan als 
transparentes, verständliches Kommunika-
tionsmittel verstehen, das es uns ermöglicht, 
unsere Vorstellungen im Kopf nachvollziehbar 
zu machen, sehen wir, dass es unterschiedliche 
Vorstellungen gibt.

Mittersteiner: 
Aber wie kommen wir zu diesen Plänen? Was 
lernen wir aus ihnen? Man sollte die Pläne als 
Simulation von Kriterien verstehen. 

Chorherr: 
Aber ist nicht auch ein Plan ein Weg zum Ziel? 
Wir diskutieren viel zu wenig, was eigentlich 
eine gute Stadt am jeweiligen Ort ist. Welcher 
Plan hilft mir? Um im Süden Wiens einen Kon-
sens zu bekommen, musste im letzten Moment 

auf Hochhäuser verzichtet werden. Rund ums 
Glacis wird man natürlich etwas völlig anderes 
als gute Stadt bezeichnen, denn da sind 85 oder 
95 Prozent der Stadt schon vorhanden. Und Plä-
ne sind Mittel zum Zweck.

derPlan: 
Vielleicht können wir vom Ziel der Pläne auch 
zu deren Verbindlichkeit kommen. Im Som-
mer 2014 wurden die Gestaltungs- und Ent-
wicklungsleitlinien für den Wiener Donau-
kanal vorgestellt. Im Herbst desselben Jahres 
wurde auf der Grünfläche, die in den Leitlini-
en als konsumfreie Erholungszone ausgewiesen 
ist, das größte Gastronomieprojekt am Donau-
kanal vorgestellt. Die zuständige Stadträtin hat 
auf Anfrage gemeint, sie werde das Projekt prü-
fen und strebe einen Kompromiss an. Was kön-
nen wir daraus in Bezug auf die Leitlinien und 
deren Verbindlichkeit schließen?

Chorherr: 
Vizebürgermeisterin Vassilakou bekennt sich 
zur Einhaltung dieses Plans. Der Kompromiss 
lautet, dass ein Lokal dort möglich sein soll, aber 
nicht an diesem Ort. Geredet wird über eine an-
dere, im Masterplan nicht ausgewiesene, nicht 
konsumfreie Zone, und darüber sollen noch 
Gespräche geführt werden. Das ist laut Wid-
mung ein Verkehrsband, und selbst wenn Maria 
Vassilakou sich dagegen ausspricht, gibt es ei-
nen Liegenschaftseigentümer, vertreten durch 
Frau Stadträtin Sima, und es gibt eine Baupo-
lizei. Der formale Einfluss der Planungsstadt-
rätin ist eine Stellungnahme der MA 19, die 
sicherlich negativ ausfallen wird. Ob Stadtrat 
Ludwig, der dann dafür zuständig ist, eine Bau-
bewilligung erteilen wird oder nicht, ist auch 
eine politische Frage. Das zeigt genau die Kom-
plexität von Rahmenbedingungen.

derPlan: 
Kann man aus dem zeitlichen Zusammenhang 
schließen, dass die Leitlinien nicht besonders 
ernst genommen werden?

Chorherr: 
Es gibt Stellen der Stadt, denen sie völlig egal 
sind. Der Bezirksvorsteher des zweiten Bezirks 
sagt: Das ist ja kein Gesetz, sondern das sind 
Leitlinien für den Donaukanal. Die Planungs-
stadträtin hält sich daran, andere Stellen der 
Stadt nicht.

Heindl: 
Das ist insofern ein gutes Beispiel, weil die Öf-
fentlichmachung auch bedeutet, dass sich un-
terschiedliche Interessen in der Stadt mit dem 
Plan beschäftigen. Das wird jetzt einen gewis-
sen politischen Druck ausüben. Ich fände es su-
per, wenn sich da auch die Kammer als Interes-
senvertretung positionieren würde. Es ist gut, 
dass es diese Leitlinie gibt. Es gibt ein fachlich 
fundiertes, quasi ausformuliertes Dokument, 
das auch einem „Laien“, der dagegen argumen-
tiert, ein Fachdokument bietet, auf das er sich 
beziehen kann.

Raith: 
Man könnte die gesetzlichen Grundlagen so 
ändern, dass Schlupflöcher nicht mehr beste-
hen. Doch es gibt immer findige Leute, die neue 
Wege finden. Die Planungsinstrumente, die 
Bauordnung, die Vorschriften, Normen, Richt-
linien werden immer umfangreicher. Nichts da-
von kann Baukultur gewährleisten. Baukul-
tur, was immer man jetzt darunter verstehen 
mag, entsteht anders. Roland Rainer hat im-
mer gesagt, im osmanischen Städtebau habe es 
drei Regeln gegeben: Man darf, wenn man et-
was baut, das Wasser von dem, der weiter un-
ten am Hang ist, nicht verschmutzen. Man darf 
dem anderen das Licht nicht wegnehmen und 
auch nicht die schöne Aussicht. Obwohl das nur 
drei Sätze sind, steht darin etwas, was in allen 
unseren tausend Paragrafen nicht steht, näm-
lich das Recht auf die schöne Aussicht und da-
mit auf eine ganz wesentliche Qualität. Wenn 
man sich anschaut, auf Basis welcher Regeln 
was entstanden ist, dann muss man sagen, 
dass etwa die nur aus dem Geist der Spekula-
tion geborene gründerzeitliche Stadt mitsamt 
der Ringstraße eine Neubewertung erfahren 
hat. Es gab eine Zeit, in der man sie verteufelt 
hat. Ich bin froh, dass Wien nicht nur aus Ge-
meindebauten besteht. Und wenn ich mir jetzt 
das Sonnwendviertel mit seiner raffinierten 
Besiedelungsstrategie anschaue: Dort wieder-
holen sich all die Katastrophen vom Rennweg 
oder vom Schöpfwerk nicht mehr. Aber wenn 
ich aus dem Wiener Hauptbahnhof, der einmal 

„Bahnhof Wien – Europa Mitte“ heißen sollte, 

hinausgehe, nach Süden, in den zehnten Bezirk, 
dann steh ich dort in diesem peripheren Wohn-
baumilieu. Das ist anders, als wenn man in Pa-
ris aus dem Gare de l’Est aussteigt. Auf einmal 
entsteht da, an einem Hotspot der Stadt, ein pe-
ripheres Milieu. Da sage ich jetzt als Advoca-
tus Diaboli ganz frech: Vielleicht gab es dort zu 
wenig Spekulation, um eine Stadt entstehen zu 
lassen. Vielleicht braucht es ein Mindestmaß 
an Spekulation, damit so etwas wie Stadt ent-
steht. Vielleicht braucht es genau diesen Egois-
mus und Größenwahn.

Heindl: 
Ich glaube, es braucht auch den Größenwahn 
derer, die der Spekulation Einhalt gebieten. Wer 
hat das notwendige Größenselbstverständnis, 
vonseiten der Stadtverwaltung, der Stadtpoli-
tik, der Planer und Planerinnen, das Mandat der 
Öffentlichkeit zu übernehmen. Hier geht es sehr 
wohl auch darum, eine starke Position im Sinn 
der öffentlichen Steuerung einzunehmen.

derPlan: 
Wir sind uns alle einig, dass Planinstrumen-
tarien keine Baukultur sicherstellen können. 
Reinhard Seiß hat einmal etwas sehr Interes-
santes gesagt: Städteplanung habe nicht zuletzt 
die Aufgabe, Gerechtigkeit herzustellen. Wäre 
das ein Satz, den wir unterstreichen können?

Kühn: 
Wenn man Gerechtigkeit mit Gleichheit iden-
tifiziert, glaube ich, dass es eine gewisse Un-
gleichheit braucht, um Gefälle herzustellen, die 
Energie in ein System bringen, damit sich et-
was bewegt. In der gründerzeitlichen Stadt ist 
der Rahmen des menschenwürdigen Wohnens 
längst überschritten worden. 1909 war Wien die 
mit Abstand ungerechteste Stadt der Welt. Die 
Lebensbedingungen waren katastrophal. Auch 
die gründerzeitliche Fassade als Geschenk an 
die Öffentlichkeit hat zwar etwas mit Baukultur 
zu tun, aber nichts mit sozialer Gerechtigkeit. 
Man hat diese Zinskasernen schön verkleidet, 
weil man das als Bürger sympathischer gefun-
den hat. Die gründerzeitliche Stadt ist aber kein 
Beispiel für Gerechtigkeit, im Gegenteil.

Chorherr: 
Stadtplanung soll dazu beitragen, die Gesell-
schaft in einer gerechten, fairen Balance zu hal-
ten. Eine gute Stadt ist aber immer auch ver-
dichtete Unterschiedlichkeit, diese gehört zum 
Wesen der Stadt. Wir haben leider nicht über die 
Verantwortung der Bauherren gesprochen. Dort 
werden die relevanten Entscheidungen zur Bau-
kultur getroffen. Es liegt letztendlich in der Ver-
antwortung des Bauherrn, welches Material auf 
der Baustelle gewählt wird, welche Qualität er-
richtet wird. Dabei spielen architektonisch-bau-
kulturelle Fragen oft überhaupt keine Rolle. Da 
wird am Schluss von der Freiraumgestaltung 
über die Materialauswahl alles weggestrichen. 
Diese Personen- oder Institutionengruppe und 
deren Logik wird viel zu wenig reflektiert.

Kühn: 
Ich glaube nicht, dass zu wenig über die Bau-
herren gesprochen wird. Es braucht ein gu-
tes Rahmenprogramm, einen guten Bauherrn 
und einen guten Planer, um ein gutes Projekt 
auf Schiene zu bringen.

Mittersteiner: 
Eine gerechte Stadt hat sehr viel mit Selbstbe-
stimmung zu tun. Die Entwicklung vom ver-
sorgten Bürger hin zum selbstbestimmten 
Bürger steckt in Wien aber noch in den Kinder-
schuhen. Es ist unsere Verantwortung, die Mit-
bürger in diesen Prozess hereinzuholen.

Raith: 
In einem Stadtentwicklungsplan muss die ge-
rechte, ökologische, nachhaltige Stadt vorkom-
men. Diese „special justice“-Geschichte bezieht 
sich natürlich sehr stark auf den öffentlichen 
Raum. Die Stadtplaner haben mittlerweile ge-
lernt, den Raum immer auch als Sozialraum 
zu sehen. Projekte werden nun auch auf die-
ser Ebene diskutiert. Städtebauliche Leitbil-
der verändern sich aber unglaublich rasch. 
Wie lange hat es gebraucht, um vom Leitbild 
der gegliederten, aufgelockerten und funkti-
onell getrennten Stadt zum Leitbild der kom-
pakten Stadt der kurzen Wege, feinkörnig und 
nutzungsgemischt, zu kommen? Bewertun-
gen können sich auch ganz schnell wieder ver-
ändern. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, 
eine Baukultur im Sinne einer kommunikati-
ven Kultur, einer Transparenz und Offenheit 
zu entwickeln. Dafür sollte man eben nicht zu 
viele Regeln aufstellen, aber dafür die richtigen.

•

„Man muss als Experte wissen, 
wofür die Expertise verwendet 
werden kann. Und je neutraler 
man Szenarien präsentiert, 
desto größer ist die Gefahr, 
dass diese falsch verwendet 
werden.“
Christian Kühn
— 
— 

„Ich kann eine Haltung, die viel-
leicht als konservativ, vorsichtig 
oder sonst etwas tituliert wird, 
sehr wohl als offensiv oder als 
progressiv definieren. In einem 
deregulierten Kasino-Urbanis-
mus ist Vorsicht der neue Mut!“
Gabu Heindl
— 
— 

„Eine rein anlassbezogene 
Widmungspolitik ist langfristig 
gefährlich. Wenn ich eine Schule 
brauche, dann baue ich zuerst 
ein Hochhaus – das ist ein 
gefährliches Spiel.“
Gernot Mittersteiner
— 
— 

—
Moderation:
Christoph Mayrhofer, 
Vorsitzender Sektion Architekten
—
—



„Interessant, weil immer 
noch in manchen Belangen 
zukunftstauglich, bleibt bei 
der Nachbetrachtung der 
,Stadtregulierungsplan Wien 
Innere Stadt‘ von Adolf Loos 
aus dem Jahr 1912.“
Michael Hofstätter
— 
PAUHOF Architekten
1986 Gründung von PAUHOF Architekten 
durch Michael Hofstätter und Wolfgang 
Pauzenberger
PAUHOFs Aktivitäten bestehen aus ur-
banistischen Studien, aus experimentellen 
Architekturprojekten, aus nationalen und 
internationalen Wettbewerbsbeiträgen, 
Ausstellungen, Ausstellungsbeteiligungen, 
Ausstellungsgestaltungen ... 
— 
—
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—
Unlängst wurde im Wien Museum Karlsplatz 
die Ausstellung „Der Ring. Pionierjahre einer 
Prachtstraße“ eröffnet. Die von Kurator Dr. 
Andreas Nierhaus sorgfältig aufbereitete Schau 
gewährt umfassende Einblicke in die Planungs- 
und Baugeschichte der Ringstraßenzone, aber 
auch in alternative Überlegungen der räumli-
chen Vernetzung des bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts definitiv abgegrenzten historischen 
Stadtkerns mit den expandierenden Vorstadt-
bezirken jenseits des Glacis. Die historisch gut 
recherchierte, mit unzähligen Plandarstellun-
gen, Modellen, fotografischen Dokumenten 
aufbereitete Ausstellung verweist auf die ge-
waltigen, das Stadtbild prägenden Ambitionen 
der Entscheidungsträger, aus Wien eine eu-
ropäische Metropole zu formen, zeigt uns die 
Qualität des stadtplanerischen Denkens der 
damals beteiligten Protagonisten – befördert 
aber trotzdem einen sentimentalen Blick auf  

„Alt-Wien“. Wir fühlen uns offensichtlich wohl 
im historischen Salon, in den dichten, bizarren 
Wunderkammern der ästhetischen Verniedli-
chung. Es gibt nur einen, noch immer provo-
kant/intellektuell fordernden Kontrapunkt in 
der Ausstellung: die vergleichenden Modellstu-
dien des Ringstraßenbestands versus den Ide-
alregulierungsplan von Adolf Loos. Zumindest 
eine Art „Zwölftoneffekt“ wird spürbar. 
In der Vorbereitungsphase plädierten wir zu-
gunsten einer erweiterten, Gegenwart und Zu-
kunft inkludierenden Versuchsanordnung für 
eine radikal-kritische Betrachtung des Phäno-
mens Wiener Ringstraße unter den Prämissen 
einer selbstbewussten, sich neu positionieren-
den europäischen Metropole. PAUHOF offe-
rierten das als Modell, mit konkreten Ringstra-
ßenszenarien aus der eigenen Werkstatt und 
mit noch zu entwickelnden Szenarien – speziell 
im Kontext der inhaltlichen/architektonischen 
Neuausrichtung des Wien Museums. Aber ein 
derartiger Bogen lässt sich in Wien einfach 
nicht spannen, weil kulturelle/zeitliche Diffe-
renzen institutionell offensichtlich nicht fass-
bar sind, sich der leicht kontrollierbaren Frag-
mentierung entziehen. 

Wien erhielt – jeweils um die letzten beiden 
Jahrhundertwenden – die Chance, sich als mit-
teleuropäische Metropole neu zu erfinden, zur 
Großstadt zu wachsen. Dazwischen lag die lan-
ge Periode der Stagnation einer schrumpfenden 
Stadt, die von ihrer Vergangenheit zehrte, ohne 
Willen und Kraft für Gegenwart und Zukunft. 
Die „Moderne“ fand kaum statt, dafür umso 
mehr die „Post-Moderne“. Wien wurde gera-
dezu deren Ausgangspunkt, verständlich in der 
Stadt der Inszenierung, des Theaters. 

Erstmals entwickelte sich Wien um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer der da-
mals größten und am schnellsten wachsenden 

Zukunftsszenarien Stadtplanung Städte Europas. Bevölkerungsdruck und poli-
tischer Wille, das latente Stadtwachstum zu-
mindest im inneren Stadtbereich nach künst-
lerischen Kriterien so zu konditionieren, dass 
Wien als repräsentative Hauptstadt der Habs-
burgermonarchie für das Vielvölkerreich ver-
bindlich bleibt, führten zur Entscheidung, die 
begrenzenden Stadtbefestigungen aufzuheben 
und das Glacis für eine Bebauung freizugeben. 
Wiens erste Gründerzeitphase startete also 
1858 mit der Schleifung der Stadtmauern und 
Basteien, nachdem diese ihre militärische Be-
deutung verloren hatten. Ein gleichzeitig statt-
findender stadtbaukünstlerischer Wettbewerb 
für das gesamte Glacisgelände führte zum Bau 
der Wiener Ringstraße. Der Ringstraßenplan 
mit seinen monumentalen, repräsentativen 
Plätzen und den gezielt in Achsen gesetzten öf-
fentlichen Bauten folgte der Idee des städtebau-
lichen Gesamtkunstwerkes. 

Es entstand ein sich kontinuierlich entwi-
ckelnder Stadtorganismus in der Linie der ge-
nialen Architekten Fischer von Erlach – Gott-
fried Semper – Otto Wagner. Otto Wagner blieb 
es vorbehalten, mit seinem Konzept der „un-
begrenzten Großstadt“ das Rastermodell des 
Ringstraßenplans mit dessen radialen Bre-
chungen als idealisiertes Modell für einen Aus-
bau Wiens zur mitteleuropäischen Metropole 
mit drei Millionen Einwohnern als Szenario 
räumlich zu denken und konkret darzustellen. 
Mit der Realisierung der Stadtbahn, der Voror-
telinie und der architektonisch hochwertigen 
Ausformung des Donaukanals schuf er die re-
alen Grundlagen dafür. Völlig vernachlässigt 
blieb die soziale Frage, die sich in der Gründer-
zeitbebauung außerhalb des Gürtels manifes-
tierte, in der das Proletariat – nur für die Haus-
besitzer gewinnbringend – untergebracht war. 

Interessant, weil immer noch in man-
chen Belangen zukunftstauglich, bleibt bei 
der Nachbetrachtung der „Stadtregulierungs-
plan Wien, Innere Stadt“ von Adolf Loos aus 
dem Jahr 1912. In einer sogenannten „retros-
pektiven Utopie“, die sich auf den Baubestand 
von 1859 bezog, versuchte er das doch ziem-
lich schematische Rastersystem der Ringstra-
ßenbebauung zugunsten eines anpassungsfä-
higeren Netzwerks aufzulösen – mit räumlich 
präzise formulierten Gelenksituationen, die die 
Radialen der Vorstadt besser mit dem Geflecht 
der Innenstadt verbinden. Für uns Architekten 
bleibt der „Loosplan“ schon deshalb bedeutsam, 
weil in der gegenwärtigen Stadtplanungskul-
tur kein eigenständiger, selbstbewusster Pla-
nungsansatz für den Umgang mit stadträumli-
chen Ergänzungen oder gar Teilüberlagerungen 
von Beständen in der Innenstadt besteht. Es er-
scheint etwa undenkbar, dass Otto Wagner den 
wichtigsten Kulturbau der Zweiten Republik, 
das MuQua, im Hinterhof der Pferdestallun-
gen des Kaisers versteckt hätte. Oder man er-
innere sich an Wagners Museumsentwürfe am 
Karlsplatz – international gültige Architektu-
ren im Spannungsfeld zur Karlskirche, groß-
zügig in der städtischen Disposition, aber auch 
in der inneren Raum(er)findung. 

Im Gegensatz zur gegenwärtigen, dem All-
tag verschriebenen Stadtplanung verordnete 
sich Wien hundert Jahre nach dem Ringstra-
ßenplan, trotz bescheidener Zukunftsoptionen 
als Folge der kriegsbedingten Randlage, wie-
der einen Modernisierungsschub, indem die 
Stadt Roland Rainer zwischen 1958 und 1963 
als Stadtplaner berief. Er reagierte auf den Ver-
fall der damals schrumpfenden früheren Habs-
burgermetropole mit dem Konzept „Die geglie-
derte und aufgelockerte Stadt“. Als historische 
Bezugspunkte dienten das barocke Wien mit 
dessen niedrigem Baubestand – eingebettet 
in privaten Gärten – und die Planungsbestre-
bungen der Architekten Adolf Loos, Margare-
te Schütte-Lihotzky, Josef Frank für ein selbst-
bestimmtes, lebensgerechtes Wohnen breiter 
Bevölkerungsschichten im Rahmen der Sied-
lerbewegung nach dem Ersten Weltkrieg. Ro-
land Rainer schreibt in seiner „Städtebauli-
chen Prosa“: „... trotzdem sollte man mit dem 
Begriff ,Stadt' weniger das Bild des Geworde-
nen als vielmehr das des Werdenden verknüp-
fen, sollte die Stadt stets als lebendiges Wesen, 
als den räumlichen Niederschlag zeitgemä-
ßen Lebens und Wirkens sehen.“ Seine Erneu-
erung Wiens sollte das Wesen der Stadt nicht 
verwischen, sondern gezielt neu akzentuieren, 
um die Lebensbedingungen für die Wiener zu 

Die Dringlichkeit der 
Veränderung, mit 
der sich das wach-
sende Wien den neuen 
Lebensbedingun-
gen anzupassen hat, 
verlangt aus stra-
tegischen Gründen 
nach hypothetischen 
Stadtszenarien oder 
Stadtmodellen, um 
die Öffentlichkeit auf 
künftige Problemstel-
lungen vorzubereiten 
und in die Diskussion 
einzubinden. 

Wien ...  
planLoos 

verbessern. Prioritäten setzte er mit den Vor-
schlägen zur Auflockerung der dicht verbauten 
Stadtgebiete, zur Bildung von neuen Subzen-
tren, zum Schutz des Stadtbildes, zur Bevorzu-
gung bandartiger Strukturen, für einen Grün-
flächenplan über das gesamte Stadtgebiet unter 
Bedachtnahme auf die kostbare Umgebungs-
landschaft, für Fußgängerzonen … und bewirk-
te damit langfristig gültige Entscheidungspara-
meter für die Entwicklung Wiens. 

Zu Recht stellt sich für uns Architekten 
heute die Frage, ob eine stadträumliche Ge-
samtkonzeption für die zweite Gründerzeit, die 
sich in Wien in den letzten beiden Jahrzehn-
ten etablierte, mit den derzeitigen Planungs-
instrumenten und Organisationsformen der 
Stadtplanung überhaupt denkbar ist, in der glo-
balisierten Welt mit den sprunghaften Investo-
renentscheidungen überhaupt imaginierbar ist? 
Oder wie Wolf D. Prix bei den Stadtgesprächen 

„Wien wo und wohin?“ (QUER 2/2013) es insis-
tierend in der Fragestellung formulierte: „Weiß 
Wien, was Stadt heute ist? Gibt es hier eine Vor-
stellung, eine Ahnung von Stadt, ein Bild, eine 
Gestalt, die Wien im internationalen Kontext 
zukunftstauglich positionieren könnte?“ 

Wie steht es heute mit dem politischen Wil-
len der Kommune, die Stadt als Gesamtorga-
nismus sozial und künstlerisch so zu struk-
turieren, dass die Bürger nicht das Gefühl 
bekommen, nur ein Subjekt der Stadtorganisa-
tion und Verdinglichung in einer globalen Ord-
nung zu sein? Lässt sich für Wien eine tragfä-
hige stadträumliche Metaebene generieren, an 
der sich die alltägliche Stadtplanung orientie-
ren kann – ohne Konventionen überschreitende 
Architekturen sofort abzuwenden, die den Ent-
scheidungsspielräumen der Verwaltung Sinn 
geben, zugunsten der Vielen legitimieren und 
nicht nur den Kompromiss befördern, der in der 
gängigen Planungspraxis den Kapitalströmen 
geschuldet bleibt? Kann Wien seiner Identität, 
seiner Tradition als Schmelzpunkt differenter 
Kulturen, die sich in Folge der jüngst erfolgten 
Zuwanderungswelle wieder verstärkt zeigte, 
auch architektonisch fruchtbar zum Ausdruck 
verhelfen oder bleibt es bei der provinziellen 
Abwehrhaltung ohne selbstbewusste Offenheit 
für Neues? 

Betrachtet man die Stadtentwicklung 
Wiens der letzten zwanzig Jahre, dann ist man 
als „Außenbetrachter“ fast geneigt, wieder 
mit einer „retrospektiven Utopie“ auf Grund-
lage des Ist-Zustandes von 1990 zu reagieren. 
Ein derartiges Denkmodell wäre ein profun-
der Beitrag zur Stadtanalyse, könnte die vielen 
Misshandlungen der immer noch sehr schönen 
Stadt etwas relativieren und gleichzeitig auf ein 
künftiges neues „metropoles Ganzes“ verwei-
sen. Um keine Missverständnisse zu evozieren, 
es handelt sich dabei nicht um Realitätsverwei-
gerung, sondern, ganz im Gegenteil, um darge-
stellte, in Gestalt transformierte urbane Expe-
rimente, die als Basis neue Stadtwirklichkeiten 
generieren sollten. 

Auf informeller Ebene funktionieren Ge-
spräche zur gestalteten Zukunft von Wien, un-
ter kompetenten Protagonisten, schon recht gut: 
Zum Beispiel wird der vor zwei Jahren begon-
nene Dialog „Wien wo und wohin?“ in erwei-
terter Besetzung und modifizierter Form seriell 
fortgeführt. Noch handelt es sich um Paral-
lelaktionen ohne institutionellen Rahmen. Es 
sind allerdings in der derzeitigen Organisati-
onsform der Wiener Stadtplanung nur schwer 
Ansprechpartner zu finden, die sich überhaupt 
auf die Komplexität übergeordneter, der stadt-
räumlichen Zukunft geschuldeter urbaner Fra-
gestellungen einlassen oder die politische Legi-
timation dafür erhalten. 

Für eine wirklich offensive, zukunftsorien-
tierte Stadtentwicklung bedarf es jedoch eines 
übergeordneten Stadtplanungsdepartments, 
das jenseits der behördlichen Umklammerung 
Entwicklungen intendiert, Widersprüche zu 
spezifischen Lösungen führt, das Fremde als 
Chance begreift … und damit die Chancen 
für wirklich bemerkenswerte Architekturen 
schafft – eine Grundvoraussetzung für Inten-
sität und originäre Gestalt einer Großstadt mit 
Charakter.  
—
Michael Hofstätter  
—
—

Der Ring
Pionierjahre einer Prachtstraße
— 
Wien Museum Karlsplatz
bis 4. Oktober 2015, 
Dienstag bis Sonntag und feiertags, 
10 bis 18 Uhr

Projekt für den Schwarzenbergplatz, 1861, Moriz von Loehr
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Michael Pfleger:  
Innsbruck hat zweifellos eine hohe Wettbe-
werbskultur, aber meiner Meinung nach sind 
hinsichtlich des Städtebaus auch Defizite zu er-
kennen.

Daniel Fügenschuh: 
Könnte man die Situation durch vorangestellte 
kooperative Verfahren verbessern?

Pfleger: 
Ich glaube schon. Das Kolloquium im Febru-
ar 2015, bei dem allen Stakeholdern, wie u. a. 
Bauträgern, Städteplanern und Architekten, 
das kooperative Verfahren und die Erfahrun-
gen damit vorgestellt wurden, hat doch klar 
gezeigt, dass bei kooperativen Verfahren The-
men wie etwa „lebendige Erdgeschoßzonen“, 

„Zwischenräume“, „Straßenräume“ und ande-
re städtebauliche Fragestellungen mehr Chan-
cen haben, entwickelt, weitergetragen und rea-
lisiert zu werden. Inhaltliche Fragestellungen 
des Städtebaus hängen unmittelbar mit Verfah-
rensfragen zusammen, und mit unterschied-
lichen Verfahren kann man unterschiedliche 
Ziele erreichen.

Fügenschuh: 
Ich frage mich, ob es nicht ein Armutszeichen 
sowohl für die Verantwortlichen in der Stadt-
planung als auch für die Architektenschaft 
wäre, wenn wir es nicht schaffen, als Autoren 
mit gestalterischem Willen und mit dem politi-
schem Willen der Verwaltung diese Zielpunkte 
zu setzen und einzufordern. Es stehen ja einige 
Projekte in Innsbruck an, wie etwa das „Cam-
pagnereiter-Areal“ in der Reichenau, wo man 
das kooperative Verfahren anwenden könnte.

Pfleger: 
Hier sind wir dabei, eines vorzubereiten.

Fügenschuh: 
Ein Nachteil bei kooperativen Verfahren ist, 
dass es keine klare Autorenschaft gibt und 
schon im Vorfeld der Bauträger oder Investor 
mit am Tisch sitzt.

Pfleger: 
Der größte Vorteil ist doch, dass es ein lernen-
der Prozess ist, wo man am Anfang noch nicht 
alles weiß und gemeinsam gescheiter werden 
kann, während beim Wettbewerb vorab die 
Aufgabe fixiert und dann nach Kriterien ent-
schieden werden muss.

Fügenschuh: 
Ich glaube nicht, dass ein kooperatives Verfah-
ren ein Allheilmittel ist, denn prozesshaft ist 
der Wettbewerb ja auch, wenn ich an die Dy-
namik in Jurysitzungen denke. Bei manipu-
lativem Vorgehen von Beteiligten kann beides 
schiefgehen. Als Autor/Architekt einer Planung 

hat man dann nicht mehr die Möglichkeit, Feh-
ler zu beheben, weil gewisse Punkte durch das 
Ergebnis aus kooperativen Verfahren verfes-
tigt sind.

Pfleger: 
Wir leben in einer Welt, in der sich nicht das 
stärkere Argument, sondern im Zweifelsfall 
einfach der Stärkere durchsetzt. Im dialogi-
schen Prozess versucht man, miteinander das 
andere Ufer zu erreichen. Das eröffnet völ-
lig andere Möglichkeiten, so lassen sich blo-
ckierende, widersprüchliche und tote Punkte 
überwinden. Ein Beispiel für einen gelungenen 
Prozess – zwar nicht für ein kooperatives Ver-
fahren, sondern für einen Bürgerbeteiligungs-
prozess – ist Anpruggen. Hier gibt es einen klei-
nen Platz, der sich für eine autofreie Zone sehr 
eignen würde. Die Anrainer waren ursprüng-
lich dagegen, weil sie ihre Parkplätze nicht ver-
lieren wollten. Hätte man damals abgestimmt, 
wäre der Platz ein Autoparkplatz geblieben, 
nach dem Bürgerbeteiligungsprozess hat man 
sich aber doch mehrheitlich für eine Autobe-
freiung ausgesprochen.

Fügenschuh: 
Bei partizipativen Prozessen sehe ich den Vor-
teil in den Nebenerscheinungen – dass man 
zum Beispiel Informationen an den Bürger 
bringt, die er sich sonst nicht anhören würde. 
Es ist ein Reifungsprozess, wo wir die Nutzer 
oder Stadtbewohner mitnehmen können und 
stadtplanerisch-architektonische Argumente 
platzieren können.

Pfleger: 
Die Zeiten des „Principe“ und der verordne-
ten Masterpläne sind vorbei. Der Innsbrucker 
Stadtplan lässt sich auch so lesen: Mit der Ent-
wicklung der Demokratie ging eine zuneh-
mende Auflösung der Stadtstruktur einher. 
Wir wollen nicht in vordemokratische Zeiten 
zurück, aber wir können die Demokratie wei-
terentwickeln. Und das kooperative Verfahren 
kann ein Element dafür sein.

Fügenschuh: 
Ich halte den Rückzug der politischen Entschei-
dungsträger für problematisch. Mit der Aussa-
ge „Man sollte sich aus der Stadtentwicklung 
heraushalten“ lässt man ein Vakuum offen, wo 
Stadtentwicklung nicht mehr reguliert pas-
sieren kann. Das heißt ja nicht, dass es einer 

„fürstlichen“ Weisung bedarf, es braucht viel-
mehr qualitätsorientierte Entscheidungskrite-
rien, nach denen man Städte bauen und auch 
Visionen entwickeln kann. Bürgern ohne ent-
sprechendes Fachwissen die Aufgabe aufzubür-
den, visionäre gestalterische Konzepte für die 
Stadtentwicklung zu erarbeiten, halte ich für 
problematisch. Mit den kooperativen Verfah-
ren wird uns Städteplanern und Architekten 
die Kompetenz abgenommen. Ich glaube, sie 
machen nur dort Sinn, wo die Aufgaben sehr 
komplex sind und es widersprüchliche Pla-
nungsvorgaben gibt. Dass kooperative Ver-
fahren basisdemokratischere Mittel sind, ist 
sicher eine nicht zutreffende Idealisierung. 

In Tirol wurde das Wiener 
Modell „kooperative Verfahren“ 
vorgestellt. Es wird nun 
diskutiert, ob es Wettbewerben 
vorangestellt werden soll.

Sie sind kein Allheilmittel, denn städtebauli-
che Problemfelder können auch im kooperati-
ven Verfahren schieflaufen. Es sitzt ja auch der 
Bauträger mit am Tisch, der vielleicht besser 
vorbereitet und argumentativ besser aufgestellt 
ist als Anrainer und andere Beteiligte. 

Pfleger: 
Wir haben mit dem gegenwärtigen Instrumen-
tarium des Flächenwidmungs- und Bebau-
ungsplans nur eine bedingte Möglichkeit zur 
Regulation großräumiger städtebaulicher Ent-
wicklungen. Umstrukturierungen haben kei-
ne Aussicht auf Erfolg, da sie an den Interessen 
der Grundeigentümer scheitern. Bei Neu- und 
Umwidmungen oder Änderungen des Bebau-
ungsplans verlangt man einen Wettbewerb. So 
entsteht Stadtentwicklung immer nur am Ein-
zelprojekt.

Fügenschuh: 
Es gibt durchaus Problemzonen in Innsbruck, 
wie etwa die Erweiterung vom Kaufhaus West 
bis zum Flughafen, wo es auch durchaus nette 

„Taschen“ gibt, die stadträumlich funktionie-
ren. 90 Prozent sind jedoch eine Wucherung, 
eigentlich eine Katastrophe. Würde man einen 
städtebaulichen Wettbewerb machen, würden 
Architekten schon gemeinsam Lösungen fin-
den. Denn wir arbeiten ja ohnehin immer ko-
operativ, indem wir etwa Verkehrs- und Land-
schaftsplaner hinzuziehen.

Pfleger: 
Wir brauchen auch städtebauliche Entwür-
fe, und zwar in Form von Ideenwettbewerben. 
Diese sollte man sich wirklich leisten! Auch Ex-
pertenrunden sollten sich über mögliche Vor-
stellungen von Stadt austauschen und im Vor-
feld ein Gerüst an Zielsetzungen formulieren. 
Beim Campagnereiter-Areal schiene mir das 
sehr sinnvoll. 

Fügenschuh: 
Es sollte jedoch nur eine Ergänzung zur Gestal-
tung sein. Ich bin ein Verfechter der Autoren-
schaft.

Pfleger: 
Davor sollten aber doch grundsätzliche Dinge 
geklärt sein. Wir müssen das Einmaleins des 
Städtebaus wieder einfordern und Ziele formu-
lieren. Im Moment geht es hauptsächlich um 
Dichte und Verdichtung, doch diese kann nur 
mit hoher Qualität des öffentlichen Raums, mit 
urbaner Struktur gelingen. Dabei geht es noch 
lange nicht um die Autorenschaft.

Fügenschuh: 
Die Entwicklung der kooperativen Verfahren 
ist bei uns ja noch nicht angesprungen. Wir ha-
ben ja nun in Innsbruck den Vorteil, dass wir 
uns bequem in aller Ruhe die Ergebnisse aus 
Wien anschauen und studieren können.
—
Aufgezeichnet von Brigitte Groihofer
—
—

„Wir brauchen auch städtebau-
liche Entwürfe, und zwar in 
Form von Ideenwettbewerben.
Diese sollte man sich wirklich 
leisten!“

Arch. DI Michael Pfleger
— 
Seit 2013 Referent von Mag. Gerhard Fritz, 
dem amtsführenden Stadtrat für (u. a.) 
Stadtentwicklung und Stadtplanung. Seit 
2004 Lehrtätigkeit am Institut für Städte-
bau und Raumplanung, Uni Innsbruck
— 
—

„Ich halte den Rückzug 
der politischen Entscheidungs-
träger für problematisch.“

Arch. DI Daniel Fügenschuh
— 
Vorsitzender der Sektion Architekten 
in der Kammer.West – Kammer der 
Architekten und Ingenieurkonsulenten 
für Tirol und Vorarlberg
www.fuegenschuh.at
— 
—

Tiroler 
Aufbruch

Dialog

Daniel FügenschuhMichael Pfleger
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Serie: DialogderPlan
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Pilotprojekt:
In Anpruggen wird Stadtteilentwicklung 
durch Bürgerbeteiligung angekurbelt
— 
Anpruggen, ein Stadtteil am linken Innufer, 
mit der Nordkette im Hintergrund, ist eines 
der beliebtesten Fotomotive in Innsbruck. 
Zunehmend nachgefragt ist Anpruggen 
auch als Wohngebiet, zentrumsnah gelegen 
und mit kurzen Wegen zu attraktiven 
Naherholungsräumen. Doch der Stadtteil 
ist auch mit großen Herausforderungen 
konfrontiert: Verkehrsbelastung und 
damit verbundene Beeinträchtigung der 
Lebensqualität, Erhaltung und qualitätsvolle 
Nutzung der historischen Bausubstanz, 
Sicherung der Nahversorgung, Belebung der 
Wirtschaft und, damit eng verbunden, die 
Nutzung der Chancen aus dem Tourismus. 
Auf Initiative der Stadt Innsbruck und 
des Tourismusverbands wurden unter 
breiter Einbindung der dort wohnenden 
und arbeitenden Menschen Konzepte zur 
Attraktivierung dieses Stadtteils mittels 
eines Bürgerbeteiligungsverfahrens in drei 
Phasen erarbeitet.
— 
—



—
Nach dem Auftaktworkshop im Jänner und 
der darauffolgenden Arbeitssitzung im Mai 
2015 haben wir uns folgende zwei Schwer-
punkte gesetzt:
1) Außenagenden (Außenpolitik & Vertre-
tung) unter der Führung von Silja Tillner
Ziele: Vertretung nach außen; öffentliche 
Präsenz; politische Haltung zeigen; Techni-
kerinnen nicht als Ausnahme, sondern als 

„normal“ etablieren
2) Innenagenden (Innenpolitik & Netzwer-
ken) unter der Führung von Azita Goodarzi:
Netzwerken, Treffen, Austausch mit den 
Kolleginnen in allen Länderkammern, Wis-
senstransfer, Solidarität, Unterstützung

Für die kommenden Monate und die 
nächsten Jahre sind folgende Projekt geplant, 
erste konkrete Arbeitsschritte gibt es bereits:
•  Stellungnahme zum neuen Ziviltechniker- 
(innen)gesetz •  Herbst 2015: Einladung 
von (externen) Gästen in Form von Kamin-
gesprächen zum Wissenstransfer und zur 
Stärkung der Kontakte  •  2016: interdiszi-
plinären Preis für Studentinnen aller tech-
nischen Studienrichtungen ins Leben rufen
•  2017: Ausstellung und Katalog über Pro-
jekte von Ziviltechnikerinnen •  Für die 
Stärkung der inneren Struktur: Netzwerk-
stärkung und Kennenlernen durch Büro-
besuche, Präsentationen, Mentorinnenpro-
gramm, Stammtisch, Weiterbildung – z. B. 
durch architekturtheoretische Diskussions-
runden (z. B. Bauvisite und danach Diskus-
sionsrunde zum Projekt)

Die Ziviltechnikerinnen treffen sich je-
den letzten Mittwoch im Monat von 18 bis 20 
Uhr. Die Sitzungen sind offen und wir freuen 
uns über Beteiligung und Besuche.
 — Andrea Hinterleitner-Sedlacek

Planer brauchen geobasierte 
Daten. Doch sie haften auch 
für deren Richtigkeit. Aktua-
lität garantieren Geometer.

Kostenlose Geodaten

Entwicklung von Betriebsgebieten verwen-
den. Für diese Daten muss zukünftig nicht 
mehr bezahlt werden.

Selbstverständlich stehen geobasier-
te Daten auch den planerisch tätigen Un-
ternehmen kostenlos zur Verfügung. Beim 
Gebrauch dieser Informationen muss man 
aber sehr genau über die Grenzen von deren 
Nutzbarkeit Bescheid wissen. Dies betrifft 
die Genauigkeit und Zuverlässigkeit, aber 
vor allem die Aktualität.

Werden Daten für Detailplanungen ge-
nutzt, muss man die dazugehörigen Meta-
daten kennen (siehe dazu auch die ÖNORM 
A-2260), die bei Geodaten aus dem Internet 
nicht gegeben sind. Die Metadaten geben un-
ter anderem Auskunft über die Herkunft der 
Daten, die Qualität, die Verfügbarkeit und 
Referenzanwendungen. Daraus lässt sich die 
Nutzbarkeit der Daten für das jeweilige Pro-
jekt ableiten. Die Metadaten stellen somit die 
Menge aller zur Beurteilung der Einsetzbar-
keit relevanten Informationen dar. Erst sie 
beschreiben die Daten vollständig. Diese In-
formationen braucht der Anwender für die 
Entscheidung, ob die Geodaten für seine An-
wendung überhaupt geeignet sind.

In diesem Zusammenhang stellt sich 
auch die Frage der Haftung für Geoda-
ten. Die Disclaimer der einzelnen Geoda-

ten-Websites schließen eine Haftung kate-
gorisch aus. Als Planer ist man allerdings 
selbstverständlich haftbar für die Richtig-
keit und Vollständigkeit der Daten. Dies 
kann in Ausnahmefällen durch Hinweise, 
dass die Daten aus anderen Quellen über-
nommen wurden, natürlich ausgeschlossen 
werden (z. B. Daten von Einbautenträgern). 
Der Planer hat aber selbstverständlich seine 
Sorgfaltspflicht zu wahren.

Zwei Beispiele aus der Praxis sollen die 
Komplexität des Themas aufzeigen.

Die Baulücke: Der Abstand an der Bau-
linie zwischen zwei bestehenden Feuermau-
ern hat eine genau messbare Breite in der Na-
tur. Die Digitale Katastermappe (auch der 
rechtsverbindliche Grenzkataster) kann so-
gar im Dezimeterbereich differieren. Wür-
de für die Planung der (Grenz-)Kataster her-
angezogen, ohne vorher eine Vermessung in 
der Natur vorgenommen zu haben, käme die 
Baustelle spätestens bei der Umsetzung der 
Planung oder bei der Anlieferung der Fer-
tigbetonteile zum Stillstand. Abgesehen da-
von, dass die Qualität der DKM nur so gut 
ist wie die zuletzt durchgeführte Grenzver-
messung der Liegenschaft und deren Über-
nahme in den Kataster.

Die Einbauten: Hier spielen die ange-
führten Metadaten eine große Rolle. Weiß 

Frauen

Aktuell und aktiv:
das Forum der 
Ziviltechnikerinnen
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—
Im Zuge der „Open Government Data“-In-
itiative, die die Transparenz, Zusammen-
arbeit und Partizipation zwischen Verwal-
tung und Bevölkerung fördern soll, werden 
immer mehr Geodaten dem Nutzer gratis 
zur Verfügung gestellt. Es gibt mittlerweile 
eine Unzahl an Webportalen, die diese Da-
ten zum Download anbieten. Das ist auch 
gut so, da die Finanzierung der Erstellung 
durch Steuergelder erfolgt.

Die Daten werden in maschinenlesba-
rer Form angeboten, sodass sie auch bear-
beitet und weiterverarbeitet werden können. 
Natürlich ist alles ausgenommen, was dem 
Datenschutz unterliegt. Hilfreich sind Geo-
daten vor allem für Unternehmen, die bei der 
Entwicklung von Websites dynamische Kar-
ten nutzen oder Apps erstellen lassen, die auf 
geobasierte Daten zurückgreifen. Instituti-
onen wie z. B. die Wirtschaftskammer, die 
mit Beratung und Information von Mitglie-
dern beschäftigt ist, können Geodaten für 
Standortanalysen oder für die Analyse der 

Arch+Ing Akademie 

—
Die Arch+Ing Akademie startet im Herbst 
2015 bereits zum 14. Mal den Ausbildungs-
lehrgang Brandschutzplanung und -ausfüh-
rung. Der Lehrgang bietet Architekt(inn)en 
und Ingenieurinnen/Ingenieuren die Chan-
ce, in einem neuen Berufsfeld als Brand-
schutzplaner tätig zu werden. 

Der Brandschutz gehört gemäß Bau-
produktenrichtlinie neben Standsicherheit, 
Wärmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz 
und Umweltschutz zu den wesentlichen 
Grundanforderungen, die das Bauen im EU-
Bereich betreffen. Das heißt, bei der Planung, 
Bemessung und Errichtung von Bauwerken 
müssen diese Schutzmaßnahmen unbedingt 
erfüllt werden. Die praktische Planung und 
Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen 
erfolgt derzeit im Wesentlichen auf der Ba-
sis von Erfahrungen (Feuerwehr, Prüfstel-
len, Brandverhütungsdienste), technischen 
Richtlinien bzw. Bauproduktnormen sowie 
gesetzlichen Regelwerken (Landesbauord-
nung, ArbeitnehmerInnenschutzgesetz etc.). 

Abgesehen von speziellen Ausbildun-
gen im Rahmen der oben genannten Insti-
tutionen gibt es in Österreich keine Brand-
schutzausbildung, die den Brandschutz im 
Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung 
behandelt. Um diese Lücke zu schließen, 
hat die Arch+Ing Akademie gemeinsam mit 
Univ.-Prof. DI DDr. techn. Ulrich Schneider 
vom Institut für Baustofflehre, Bauphysik 
und Brandschutz der TU Wien einen Lehr-
gang entwickelt, der Architekt(inn)en und 
Ingenieurkonsulent(inn)en einen optimalen 
Einstieg in das Berufsfeld des Brandschutz-
planers bietet. Im Rahmen dieser sowohl 
praktisch als auch theoretisch orientierten 
Ausbildung werden die wesentlichen Ele-

mente des Brandschutzes vermittelt und in 
einer Projektarbeit vertieft. Dazu gehören 
vor allem die Vermittlung grundlegender 
Kenntnisse über die baurechtlichen Gesetze, 
Vorschriften und Richtlinien, über relevan-
te Normen, TRVB-Vorschriften und sons-
tige technische Regelwerke sowie die Dar-
stellung von Brandschutzmaßnahmen und 
Ausführungsbeispielen.

Der Lehrgang ist für Architekt(inn)en 
und Ingenieur(inn)en mit einschlägigen 
TU-, FH- oder HTL-Diplomen konzipiert. 
Die Teilnahme von im Bauwesen tätigen 
Fachplaner(inne)n, Brandschutzfachleu-
ten und Techniker(inne)n ist möglich, wenn 
eine einschlägige Berufspraxis vorliegt und 
genügend freie Plätze verfügbar sind.

Der Erfolg des Lehrgangs wird durch die 
Teilnahme am Lehrgang und die Abgabe der 
Projektarbeit als Hausübung (Umfang ca. 5 
h) festgestellt und durch ein Abschlusszer-
tifikat dokumentiert. Die Arch+Ing Akade-
mie wird darüber hinaus die Absolvent(inn)
en publik machen und eine Liste der 
Lehrgangsabsolvent(inn)en veröffentlichen.

Der Ausbildungsumfang beträgt 75 Un-
terrichtseinheiten (UE), die sich in drei Mo-
dule von insgesamt 67 UE und eine Projek-
tarbeit von 8 UE gliedern.

Modul 1: Grundlagen des Brandschutzes für die 
Brandschutzplanung, 1. bis 3. Oktober 2015
Modul 2: Baurecht, bauliche und anlagentechnische 
Brandschutzplanung, 15. bis 17. Oktober 2015
Modul 3: Brandschutztechnische Planung und 
Ausführung, Konstruktion und Haustechnik, 
5. bis 7. November 2015
Veranstaltungsort: 
Arch+Ing Akademie, Karlsgasse 9, 1040 Wien
Teilnahmegebühr:
EUR 2.490,– zzgl. 20 % USt. für Anwärter(innen) und 
Mitglieder der Arch+Ing-Kammer
EUR 2.790,– zzgl. 20 % USt. für Nichtmitglieder
Frühbucherrabatt EUR 125,– bei Anmeldung bis 
6. August 2015
Information und Anmeldung: Esther Bischof, 
Tel.: 01 5051781-19, esther.bischof@archingakademie.at

Die Grenzen der Nutzbarkeit

Weitere Informationen unter:
www.archingakademie.at
Gratishotline: 0810/500 830 

Kurse

Vorschau auf das 
Herbstprogramm der 
Arch+Ing Akademie 

Ziviltechniker(innen)kurs Herbst 2015
7.–23. September 2015

Die Wiener Bauordnung – Novelle 2014
DI Ernst Schlossnickel
16. November 2015

Kurzlehrgang Liegenschaftsbewertung
Bewertungsgrundlagen und Erstellung von
Gutachten
Dr. Klemens Braunisch
26.–28. November 2015

Die Fläche als Bewertungsbasis
Quadratmeter ist nicht gleich Quadratmeter
DI Hanns Schubert
9. Dezember 2015

Das rechtliche 1 × 1 für ZT
Erarbeitet anhand von Fällen aus der Praxis und 
Musterschreiben
Mag. Christoph Tanzer
10. Dezember 2015

Das Architekturbüro: Struktur
Leistungsverhalten eines Büros steuern und 
verbessern
22. Jänner 2016

man über deren Lage, Vollständigkeit und 
Aktualität nicht Bescheid, ist die Gefahr 
groß, dass bei Grabungsarbeiten eine Lei-
tung beschädigt wird. Abhängig von der Art 
der Leitung kann dies zu einem kostspieli-
gen Haftungsfall werden.

Zusammenfassend der Hinweis an den 
zuverlässigen Planer: Kostenlose Geodaten 
aus dem Internet sind eine gute Quelle, um 
sich einen groben Überblick zu verschaffen. 
Sie sind teilweise auch nutzbar für eine vor-
läufige (Grob-)Planung. Für die Detailpla-
nung ist es ein Muss, auf Daten zurückzu-
greifen, deren Herkunft, Erstellungszweck, 
Aktualität, Vollständigkeit und Genauigkeit 
Sie kennen. Ihre Ingenieurkonsulenten und 
Ingenieurkonsulentinnen für Vermessungs-
wesen stehen Ihnen zur Beratung gerne zur 
Verfügung.  
—
Michaela Ragoßnig-Angst
—
—

Lehrgang Brand-
schutzplanung und 
-ausführung
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Eine neue ÖNORM setzt ein 
internationales Zeichen zur 
„Zukunft der Planung“ — 
doch die Skepsis der künftigen 
Anwender(innen) bleibt groß.

Ein Prophet im eigenen Land?

Die neue BIM-Norm 

—
Lange schon ist Building Information Mo-
deling in aller Munde – Fachpresse, Soft-
ware-Marketing und Kongresse künden seit 
Jahren von der digitalen Revolution in der 
Bauplanung. Dennoch will sich die „neue“ 
Arbeitsmethodik bei Planenden in Öster-
reich und dem restlichen deutschsprachi-
gen Raum nicht so recht durchsetzen, viele 
Zweifel bleiben: Hat BIM wirklich das Po-
tential, einen echten Beitrag zur Optimie-
rung des Planungsalltags zu leisten? Ist die 
Technologie ausgereift genug, um den kom-
plexen Anforderungen österreichischer Bau- 
und Planungskultur gerecht zu werden? Ste-
hen den Investitionen für Anschaffung und 
Implementierung reale Aufwandsersparnis-
se gegenüber? 

Mit dem baldigen Erscheinen der 
ÖNORM 6241-2 wird dieser Diskurs er-
neut entfacht: Erstmals im deutschspra-
chigen Raum wird der BIM-Arbeitsweise 
ein umfangreiches Regelwerk zur Seite ge-
stellt, das die geometrischen und alphanu-
merischen Inhalte von virtuellen Gebäude-
modellen von der Projektinitiative bis zum 
Abriss phasenscharf regeln wird. Die hier-
für maßgeblichen Merkmale von Modell-
elementen (z. B. Materialien, bauphysika-
lische Kennwerte, statische Eigenschaften 
etc.) wurden dabei in enger Abstimmung 
mit dem internationalen BIM-Datentrans-
ferstandard IFC entwickelt und haben reale 
Chancen, die Kollaboration zwischen unter-
schiedlichen Disziplinen und Softwareplatt-
formen deutlich zu verbessern. Dieser welt-
weit einzigartige Normungsansatz erregt 
schon vor dem Erscheinungstermin interna-
tionales Aufsehen und lässt selbst alte Hasen 
der BIM-Planung aus dem angloamerikani-

schen und skandinavischen Raum aufhor-
chen. Aus heutiger Sicht hat dieser neue, ös-
terreichische BIM-Standard große Chancen, 
Vorlage für einen künftigen EU-Standard zu 
werden. Doch auch wenn mit diesem Regel-
werk ein wesentlicher Grundstein für künf-
tige BIM-gestützte Arbeitsprozesse gelegt ist 

– es bleibt ein weiter Weg zu einer flächende-
ckenden Anwendung von BIM in der öster-
reichischen Baukultur. 

Die Gründe hierfür sind mannigfaltig: 
Ökonomisch betrachtet fehlen den vorwie-
gend kleinen Betrieben der Planungsbran-
che nicht selten die Mittel, Anschubinvestiti-
onen in Software und Ausbildung zu tätigen 

– darüber hinaus wird in dieser Sparte oh-
nehin beachtlich wenig in Weiterbildung 
investiert. Es fehlen verlässliche Marktstu-
dien zum ökonomischen Nutzen der BIM-
Arbeitsweise für Planende, Ausführende 
und Bauherren, vorhandene Studien aus 
dem englischsprachigen Raum lassen sich 
aufgrund des andersartigen Planungs- und 
Bauprozesses nicht auf den deutschsprachi-
gen Raum übertragen. 

Aus planungskultureller Sicht wird von 
Architekturschaffenden häufig argumentiert, 
das Arbeiten mit (vor-)definierten Bauteil-
elementen schränke die kreative Freiheit 
ein. Dies beruht jedoch auf einem gängigen 
Missverständnis: BIM kann (und wird) her-
kömmliche Entwurfsmethoden, vom Blei-
stift über das physische bis zum digitalen 
3D-Modell, nie ersetzen – die Zielsetzung 
ist lediglich eine nachvollziehbarere Doku-

dikalen Verkürzung anderer Arbeitsabläufe 
kompensieren: Echtzeit-Massenermittlung 
und automatisiertes Listenwesen, garan-
tierte Konsistenz aller Projektionsebenen, 
Möglichkeiten zur interdisziplinären Kolli-
sionsprüfung und ein deutlich besseres inte-
grales Projektverständnis durch Visualisie-
rung sind dabei nur einige der garantierten 
Vorteile, die Anwender anno 2015 erwar-
ten können. Mit der sorgfältigen Auswahl 
einer für die eigene Arbeitsweise geeigne-
ten Softwareplattform und dem Aufbau ei-
nes prozessorientierten Bürostandards kann 
so erwiesenermaßen auch kleinen Büros der 
Umstieg in überschaubarem Zeit- und Kos-
tenrahmen glücken und schnell reale Mehr-
werte schaffen. 

Mit der Einführung einer neuen Soft-
ware alle technischen, semantischen und 
prozessbedingten Probleme der heutigen 
Bauplanung erschlagen zu können, ist und 
bleibt Hollywood-BIM. Dennoch eröffnen 
sich mit dieser Technologie und auch dem 
neu geschaffenen Regelwerk für Architek-
turschaffende große Möglichkeiten, lan-
ge verlorenes Land im Planungsprozess 
zurückzuerobern und auch neue Geschäfts-
felder zu erschließen – Neugier, Initiative 
und Begeisterungsfähigkeit natürlich vor-
ausgesetzt. 
—
Univ.-Proj.-Ass. DI Lars Oberwinter
—
—

mentation eines Planungsstandes für alle 
Projektbeteiligten und greift daher vor al-
lem auch erst in späteren Phasen. 

Das gängigste Argument der BIM-Skep-
tiker ist und bleibt jedoch der unzureichen-
de Entwicklungsgrad der Technologie, so-
wohl im eigenen Anwendungsbereich als 
auch in der interdisziplinären Kollaborati-
on. Und tatsächlich stoßen alle marktfüh-
renden Programme bei allem Fortschritt 
der letzten Jahre noch immer an sehr reale 
Grenzen in Abbildung und interdisziplinä-
rem Transfer der komplexen Inhalte unserer 
Planungskultur. Die mittlerweile bereits als 
Hollywood-BIM belächelten Verheißungen 
der BIM-Marketingmaschinerie der letzten 
Jahre haben schon manchen „early adopter“ 
schmerzhaft spüren lassen, wie viel Zeit 
und Hirnschmalz auch innerhalb der bes-
ten Plattformen nötig ist, damit man eines 
Tages tatsächlich mal nur noch „aufs Knop-
ferl drücken“ muss. Studien der TU Wien 
untermauerten diese Praxiserfahrungen in 
den letzten Jahren empirisch. Und dennoch: 
Sich der BIM-Methodik im Jahr 2015 mit 
dem Argument der technischen Unreife zu 
entziehen käme der Situation gleich, im Jahr 
1995 die Einführung eines CAD-Computers 
mit dem Argument abzuschütteln, dass es 
keine assoziativen Bemaßungen oder Sta-
pel-PDF-Exportmodule gäbe. Die heutigen 
BIM-Programme leisten technisch bereits 
Enormes, und so lassen sich auch die land-
läufig gefürchteten Mehraufwände im Mo-
dellieren durchaus mit der stellenweise ra-

Das neue Leistungsmodell für 
die Bauphysik LM.VM.2014 
kann auch unkalkulierbare 
Risiken bergen — es empfiehlt 
sich eine rechtzeitige Abstim-
mung mit dem Auftraggeber.

Honorar erwünscht

Vorsicht bei der Bauausführung
—
In den neuen Leistungsmodellen (LM.
VM.2014) für die Bauphysik und den Brand-
schutz, herausgegeben von Univ.-Prof. DI 
Architekt Hans Lechner und Univ.-Prof. 
Dr.-Ing. Detlef Heck, ist die Leistungspha-
se LPH 7 „Begleitung der Bauausführung“ 
der Grundleistungen wie folgt beschrieben: 
a) planerische Begleitung (Mitwirken an der 
Qualitätssicherung) der Bauausführung, 
Mitwirken beim Aufstellen eines Prüfplans 
für die ÖBA; b) Überprüfung und Freigabe 
der vom Objektplaner vorgeprüften relevan-
ten Unterlagen der ausführenden Firmen; 
c) Begleitung der Herstellung der techni-
schen Lösungen sowie letzte Klärung von 
Einzelheiten von der Planung bis zur Mitwir-
kung an der Schlussabnahme des Bauwerkes.

Aus folgenden Gründen ist bei der An-
wendung dieses Leistungsbildes Vorsicht 
geboten: Diese Leistungen sind eine Er-
weiterung des bisherigen Leistungsbildes 
(HO-BPH), sie sind im Aufwand nicht aus-
reichend kalkulierbar, und sie stellen einen 
zum angesetzten Honorar (9 % der Gesamt-
leistung) unverhältnismäßigen Aufwand 
und eine unverhältnismäßige Verantwor-
tung dar.

In der Leistungsbeschreibung der mitt-
lerweile zurückgezogenen, aber in der Pra-
xis noch häufig verwendeten Honorarleitli-
nie Bauphysik (HO-BPH) war eine örtliche 

Bauaufsicht über die bauphysikalisch rele-
vanten Leistungen vorgesehen. Das Hono-
rar für diese Leistungen entsprach ungefähr 
jenem der planerischen bauphysikalischen 
Grundleistungen. Dies dürfte auch der 
Grund sein, weshalb nur in seltenen Fällen 
eine bauphysikalische ÖBA beauftragt wur-
de. Es ist jedoch eine Tatsache, dass heute üb-
liche Baumängel fast immer mit bauphysi-
kalischen Themen verbunden sind, wie z. B. 
ungenügendem Wärme- bzw. Schallschutz 
sowie Fehlern in der Ausführung von Feuch-
tigkeitsabdichtungen. Und in der Regel sind 
diese Baumängel oft auf Ausführungsfeh-
ler zurückzuführen, sodass viele Bauherren 
die Notwendigkeit einer bauphysikalischen 
Bauaufsicht langsam einsehen.

Im neuen Leistungsmodell LM.VM.2014 
ist zwar bei den optionalen Leistungen auch 

man sich dagegen erfolgreich wehrt. Vor al-
lem den jüngeren Kolleginnen und Kolle-
gen, die noch keinen guten Kontakt zum 
Auftraggeber haben, ist allerdings zur Vor-
sicht zu raten, damit sie da nicht unter die 
Räder kommen. 

Ein Versuch, die Leistungsphase LPH 7  
vollständig in den Bereich der optionalen 
Leistungen zu bringen, wo sie auch hinge-
hört, damit sie selbständig kalkuliert und 
angeboten werden kann, scheiterte leider 
aufgrund von kammerinternen Organisa-
tionsmängeln der Vorperiode. So bleibt als 
Ausweg nur, entgegen dem Vergütungsmo-
dell ein entsprechend hohes Honorar an-
zubieten. Wenn der Auftraggeber nicht ge-
willt ist, dieses zu bezahlen, sollte eventuell 
der Hinweis erfolgen, dass mit dem im Ver-
gütungsmodell vorgesehenen Honorar eine 
sehr begrenzte Leistung angeboten wird, die 
sich auf vereinzelte Planfreigaben sorgfäl-
tig vorgeprüfter Unterlagen der ausführen-
den Firmen und ein paar wenige Baustellen-
besuche beschränkt und vor allem keinerlei 
Mitverantwortung bei Ausführungsmän-
geln beinhaltet. 
—
Erich Kern
—
—

eine bauphysikalische Bauaufsicht vorge-
sehen, es ist jedoch zu erwarten, dass die-
se jetzt erst recht nicht beauftragt wird, da 
man mit der o. a. Grundleistung LPH 7 den 
Bauphysiker sowieso hinsichtlich Bauaus-
führung in die Pflicht nehmen kann.

Wie soll dieses Leistungsbild aber vom 
Anbieter intern kalkuliert werden? Nach 
Baudauer und Manntagen wohl sicher nicht, 
dafür reicht das Honorar nicht aus. Der Auf-
wand ist ob der Unkenntnis der Kompetenz 
der örtlichen Bauaufsicht, für die man einen 
Prüfplan zu erstellen hat, und der Kompe-
tenz der ausführenden Firma, die man bei 
den technischen Lösungen und den letzten 
Klärungen von Einzelheiten begleiten muss, 
völlig ungewiss. Genügt ein Verweis auf eine 
Ausführungsnorm, oder muss man den rich-
tigen Fenstereinbau vor Ort demonstrieren?

Und wie lange dauert die Schlussabnah-
me? Welche Ausführungsdetails hat man 
mitzuverantworten?

In Zeiten, in denen fast jedes Bauprojekt 
vor Gericht endet und nicht selten verzwei-
felt nach den besten Versicherungen gesucht 
wird, hat man mit diesem Leistungsbild den 
Bauphysiker um ein verhältnismäßig gerin-
ges Honorar mit im Boot, wenn es um die 
Schuldzuweisung bei Ausführungsmän-
geln geht. Erfahrene Kolleginnen und Kol-
legen wird das nicht stören, diese wissen, wie 

Alle an der Planung 
Beteiligten, vom 
Architekten über die 
Subplaner bis zum 
Facility-Management, 
arbeiten über den 
gesamten Lebenszyk-
lus eines Gebäudes in 
ein Datenmodell
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Leserbriefe

Betrifft: BIM 
—
Als relativ junger Architekt der 
Klasse < 40 habe ich in meiner 
Schulzeit und zu Beginn mei-
nes Studiums nicht nur darstel-
lende Geometrie, sondern auch 
das Planzeichnen noch an Reiß-
brett und Zeichentisch erlernt 
und praktiziert und somit schon 
die erste Revolution, den Einzug 
von CAD, in die planenden Be-
rufe hautnah miterlebt. Ich hatte 
das große Glück, im zweiten Stu-
dienjahr bei der „Einführung in 
die EDV für Architekten“ an der 
TU Wien unter Architekt Simlin-
ger mit ArchiCAD in Kontakt zu 
kommen. Dieses Programm, das 
bereits vor über dreißig Jahren als 
Vorläufer von BIM entwickelt wur-
de (übrigens aus der Notwendig-
keit heraus, Leitungssysteme für 
Kühlkreisläufe effizient in 3-D zu 
planen), schränkte mich niemals 
beim Entwerfen ein, sondern er-
möglichte von Beginn an, am 
3-D-Modell den Entwurf virtuell 
zu überprüfen (innen wie außen) 
und aus jeder erdenklichen Per-
spektive zu betrachten. 

Die nützlichen Funktionen 
der Massenermittlung spielten für 
mich zu Beginn eher keine Rolle, 
weil ich als Student ja keine Fens-
terlisten etc. benötigte. Im Nach-
hinein kann ich sagen, dass ich seit 
1997 konsequent in 3-D entwerfe 
und zeichne. Eine Trennung von 
Modell und Plänen gibt es seitdem 
für mich nicht mehr bzw. nur in 
dem Ausmaß, in dem 2-D-Ergän-
zungen bei Details notwendig sind. 
Der große Vorteil für mich besteht 
darin, dass ich zu Beginn eines 
Projektes beim Entwerfen das Ge-
bäude nur einmal, nämlich in 3-D, 
modelliere und nicht irgendwelche 
Ansichten und Risse davon auf-
zeichne. Alle erforderlichen Pro-
jektsichten werden automatisch 
nach meinen Wünschen vom 3-D-
Modell abgeleitet. Das bietet nicht 
nur eine schnellere Ausarbeitung, 
sondern den großen Vorteil, dass 
bei Änderungen diese nur einmal 
am Modell vorgenommen werden 
müssen und sich alle zuvor erstell-
ten Projektsichten/Pläne/Layouts 
automatisch aktualisieren. Die Ef-
fizienzsteigerung zum klassischen 
2-D-Zeichnen ist enorm und Feh-
ler werden dadurch vermieden. 
Dass die Visualisierung eines vir-
tuellen Gebäudes natürlich auch 
viel schneller vonstattengeht als 
die umständliche Modellierung 
von einzelnen Perspektiven mit-
tels separater Rendersoftware, ver-
steht sich von selbst. BIM bedeutet 
für mich daher in erster Linie, dass 
nun auch Bauherren und Fachpla-
ner von meinem (ohnehin immer 
vorhandenen) 3-D-Modell pro-
fitieren und damit arbeiten kön-
nen. BIM macht mir als kleines 
Büro somit kein Kopfzerbrechen. 
Meine Befürchtungen beschrän-
ken sich eher auf die Art und Wei-

se, wie BIM eingeführt und/oder 
vorgeschrieben werden könnte. 
Wenn man an die „CAD-Richtli-
nien für den Hochbau“ denkt, die 
jedem Planer die intuitive Freiheit 
zum Gestalten und Strukturie-
ren seiner Projekte entrissen, um 
ein sperriges, völlig aufgeblähtes 

„Stifte- und Layer-Konvolut“ dar-
überzustülpen, kann man nur hof-
fen, dass eine BIM-Norm von ge-
eigneteren Leuten ausgearbeitet 
wird. Hier darf man sich meiner 
Ansicht nach auf keinen Fall auf 
Hersteller, Gesetzgeber oder das 
ASI verlassen, denn die Expertise, 
wie man BIM sinnvoll normieren 
kann, damit gerade wir Planerin-
nen und Planer unsere Verantwor-
tung für Innovation und Kreativi-
tät wahrnehmen können, kann nur 
bei uns selbst liegen. Die Kammer 
als Berufsvertretung sollte sich da-
bei stark einbringen.
—
Architekt DI Michael Nöbauer
—
—

Betrifft: Präsidentinnenbrief von 
DI Michaela Ragoßnig-Angst und 
Arch. DI Liesi Wieser
—
Sowohl das Thema Gleichberechti-
gung als auch das Thema Gendern 
ist etwas, das mich seit Längerem 
begleitet, beschäftigt, aber auch 
nervt. Ihr Artikel und Ihre Initi-
ative erfreut mich sehr und nötigt 
mir ein paar Zeilen des Kommen-
tars ab. Ich habe Bauingenieurwe-
sen studiert und hatte das Privileg, 
mehrere sehr engagierte Mitstu-
dentinnen zu haben, die ein ste-
ter Quell an Tipps für die Lösung 
schwerer Mathematik- und Me-
chanikbeispiele waren. Letztend-
lich haben aus meinem Jahrgang 
nur zwei Studierende ihr Studium 
in Mindestzeit absolviert ... rich-
tig, beide waren Frauen. Nicht zu-
letzt habe ich sowohl im Kollegen-
kreis Technikerinnen als auch auf 
Baufirmenseite mehrfach Bau-
leiterinnen kennengelernt, die in 
fachlicher wie auch charakterli-
cher Hinsicht den allerhöchsten 
Respekt verdienen. 

Für mich sind Frauen in der 
Technik selbstverständlich und 
(mehr als) gleichwertige Partner. 

Ich vermisse in der ganzen 
Geschlechterdiskussion die Be-
rücksichtigung einer fundamenta-
len Wahrheit: Männer und Frauen 
mögen im Wesentlichen dasselbe 
leisten können – wenn sie es wol-
len. Aber sie wollen oftmals nicht 
dasselbe, und sie sind nicht gleich, 
das liegt nun mal in der Natur der 
Sache.

Ich vermag nicht zu sagen, wie 
viel Einfluss unser Gesellschafts-
bild auf die Berufswahl hat, aber 
ich bin der festen Überzeugung, 
dass die Vorlieben und Talente un-
terschiedlich verteilt sind, dass es 
in vielen Berufen immer unsym-
metrische Geschlechterbesetzun-

gen geben wird und dass daran 
nichts Schlechtes ist. Bitte unter-
scheiden Sie sich von all den Power- 
emanzen, indem Sie weiter und 
größer denken. Eine seriöse Ziel-
wertdefinition habe ich im Zusam-
menhang mit „mehr für Frauen …“ 
nämlich noch nicht gesehen. Mehr 
Gleichberechtigung, mehr Chan-
cen, mehr Frauen in die Männer-
berufe … 

Erlauben Sie mir noch ein paar 
Worte zur Frauenquote in unserer 
Kammer: Ich habe bei der letzten 
Kammervollversammlung auch 
nicht schlecht gestaunt, als die 
Diskrepanz zwischen dem Frau-
enanteil bei den Absolventen und 
dem bei den Ziviltechnikern prä-
sentiert wurde. 

Ein nicht zu unterschätzender 
Aspekt ist meiner Meinung nach, 
dass viele Frauen Arbeit und Fa-
milie erleben wollen. Zwei Dinge, 
die sich schwer mit selbständigem 
Unternehmertum vertragen. Da-
her ist es für mich wenig verwun-
derlich, dass sich weniger Frauen 
als Männer für die Selbständigkeit 
entscheiden und lieber im besser 
familienkompatiblen Angestell-
tenverhältnis bleiben. Viel bewe-
gender und himmelschreiender 
finde ich die Schlechterstellung 
von Frauen, die ihre Karriere für 
ihre Kinder aufgeben. Jedem Ar-
beitsunwilligen schiebt man die 
Mindestsicherung hinterher, aber 
wer in Karenz geht, muss zuwei-
len mit weit weniger auskommen. 
Von Nachteilen bei der Pensions-
durchrechnung ganz zu schweigen. 
Bei Selbständigen ist das doppelt 
schlimm. Hier liegt eine Unge-
rechtigkeit sondergleichen vor, dar- 
über höre ich Sie aber nicht spre-
chen. 

Ich finde, dass die Sache, für 
die Sie eintreten, eine gute ist. Spra-
che ist ein wichtiges Instrument 
und sollte auch genutzt werden. 
Allerdings gibt es kaum Menschen, 
die Gendering in einem vernünfti-
gen Maß anwenden wollen. Alles, 
was Sie dazu in Ihrer Artikelein-
leitung schreiben, ist doch wahr 
(mit Ausnahme von „kaum Frau-
en in der Technik“ als Argument), 
Gender- und Splittingwahnsinni-
ge haben bereits nicht wiedergut-
zumachenden Schaden an unserer 
Sprache angerichtet, weil sie übers 
Ziel hinausgeschossen sind. Wie 
viel sie in ihrem Extremismus für 
die eigentliche Sache erreicht ha-
ben, darf hinterfragt werden. 

Meine Bitte an Sie: Seien Sie 
maßvoll. Weniger ist oft mehr. He-
ben Sie sich ab von all den Gender-
Extremisten. Bedenken Sie die ge-
samte Tragweite des Themas: Ein 

„mehr für Frauen …“ bewirkt auch 
irgendwo ein „Weniger“, das man 
nur allzu leicht übersieht. 
—
DI Christian Groissmaier 
—
—

Thema BIM und Gender akut
Das freie Wort der Funktionäre

Replik auf einen Artikel von 
Klaus-Jürgen Bauer, erschienen 
in derPlan 32, Jänner 2015, S. 7, 
unter dem Titel „Entdämmt euch. 
Wohnen in der Styroporkiste“
—
Immer mehr Häuser verlieren 
jede Perspektive in die Zukunft. 
Dumpfer Kulturpessimismus ver-
weigert immer häufiger eine Wei-
terentwicklung, die einer positiven 
Sicht in die Zukunft auch eine ent-
sprechende Architektur gibt.

In Schockstarre verharren Ar-
chitekten und Textschreiber vor ei-
nem Gespinst: „Ein Gespinst geht 
um in Europa.“ Ihr Schreckge-
spenst heißt diesmal nicht Kom-
munismus, sondern: Styroporplat-
te! Panikartig und kopfscheu wird 
für die schnelle Flucht plädiert, 
für die Flucht vor dem „weißen 
Gespinst“ – und in eine Zukunft 
ohne Perspektive, eine Zukunft 
nämlich mit noch höherer Ener-
gieverschwendung und noch hö-
herer Umweltbelastung (aber ohne 
weißes Gespinst).

Denn es ist nun einmal Tatsa-
che, dass in unseren Breitengra-
den der größte Aufwand bei der 
Schaffung eines angenehmen In-
nenraumklimas darin besteht, die 
Räume im Winter warm zu halten. 
Und das geht am einfachsten und 
umweltfreundlichsten, wenn wir 
Wärmeverluste im Winter redu-
zieren und damit die Energie mög-
lichst gut bewahren.

Klar, wenn man Angst hat und 
kopflos vor Schrecken vor dem 
weißen Gespinst fliehen muss, 
geht auch schnell rationales Den-
ken und Agieren verloren. Fassa-
dendämmsysteme halten dann 
angeblich nur eine Dekade, man 
informiert sich nicht über Recyc-
lingmöglichkeiten (die technisch 
möglich sind, aber nur deshalb 
nicht existieren, weil nach über 
dreißig Jahren Anwendung eben 
noch kein nennenswerter Recyc-
lingbedarf vorliegt) und man be-
schwört selige Architekturvergan-
genheit herauf.

Und auch das nach Karl Marx 
zitierte historische Gespenst, 
nämlich der Kommunismus, hat ja 
schlussendlich – sofern man sich 
ihm gestellt hat und nicht kopflos 
geflüchtet ist – recht positive Ent-
wicklungen gebracht wie sozialen 
Fortschritt, Arbeitnehmerrechte 
usw., von denen letztlich alle pro-
fitieren. Nur die kritiklose Ideolo-
gisierung hat einige Probleme ge-
bracht, sowohl für die Flüchtenden 
als auch für unkritische Verehrer 
des Gespenstes.

Recht ähnlich ist es mit dem 
„weißen Gespinst“ in der Architek-
tur: Als Architekten können wir 
die unbedingte gesellschaftliche 
Notwendigkeit, die Umwelt weni-
ger zu missbrauchen (und zukünf-
tige Generationen nicht vollstän-

dig auszubeuten), als produktive, 
auch für die Architektur selbst po-
sitive Entwicklung kreativ aufneh-
men oder aber vor lauter Gespens-
terangst die Flucht nach hinten 
antreten.

Und was wäre heute die rich-
tige Konsequenz aus der Aufforde-
rung von John Ruskin: „Lasst eure 
Wände so kahl wie ein gehobeltes 
Brett, ... aber beklebt sie nicht mit 
Lügen!“ (zitiert nach Klaus-Jür-
gen Bauer, der im Absatz zuvor die 

„einheitlichen“ und „stumpfen“ ge-
dämmten Fassaden bejammert)?

Ich bin der Meinung, die Um-
weltprobleme, die durch das Bauen 
entstehen, zu negieren ist schlicht-
weg dumm. Eine ungedämmte 
Fassade belügt den Bürger in Hin-
blick auf unsere Umweltsituation. 
Würde Ruskin heute noch leben, 
so würde er die Fassaden sicher 
dämmen. Denn nur eine gedämm-
te Fassade ist eine ehrliche.

Allerdings kann man entwe-
der schlecht oder aber architekto-
nisch hochwertig dämmen. Man 
kann mit umweltfreundlichem 
Material dämmen, und man kann 
mit Dämmstoffen und neuer Tech-
nik neue Architektur entwickeln. 
Ich plädiere für einen Architekten-
diskurs, der sich mit der Schönheit, 
der Festigkeit und der Nützlichkeit 
der neuen, umweltfreundlichen 
Architektur beschäftigt und nicht 
mit zitternden Knien und völ-
lig unhaltbaren Argumenten jede 
Weiterentwicklung blockiert und 
konservativ an alten, aber heu-
te untauglichen Architekturkon-
zepten festhält. Denn genau mit 
diesem Festhalten zerstören wir 
in Wirklichkeit nur unsere Häu-
ser und unsere Umwelt. Und wür-
den uns der Dominanz der rein 
technisch orientierten Bauphysik 
ausliefern. 

Daher: „Enthemmt euch und 
dämmt!“ Keine Angst! Gute Archi-
tekten können das und machen da-
mit neue, schöne und funktionie-
rende Architektur.
—
Georg W. Reinberg
Ausschuss Nachhaltiges Bauen
—
—

Auf dieser Seite bekommen Meinungen von Lesern und Leserinnen und von Funktionären und Funktionärinnen Raum. 
Um die Wortmeldungen zu strukturieren, haben wir einige Regeln aufgestellt. Leserbriefe dürfen nicht von Funktionären oder Funktionärinnen 
kommen. Wir wünschen uns von unseren Lesern Statements und ein Feedback zu Inhalten und zur Arbeit der Berufsvertretung. 
Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen bzw. diese in Auszügen wiederzugegeben. Das „freie Wort der Funktionäre“ gibt die persönliche 
Sichtweise Einzelner wieder und deckt sich nicht unbedingt mit der akkordierten Meinung der Berufsvertretung. Meinungen zu einzelnen Mitarbeitern 
oder Funktionären der Kammer werden nicht publiziert. Wir freuen uns auf Ihre Briefe. E-Mail: leserbrief@arching.at

Enthemmt euch 
und dämmt!
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In den letzten Monaten hat 
die Länderkammer wieder 
in zahlreichen Gesprächen 
mit öffentlichen und privaten 
Auftraggebern bessere Teil-
nahmebedingungen für ihre 
Mitglieder ausgehandelt.

Fairness erwünscht

Neuigkeiten aus dem Wettbewerbswesen
—
Bei zwei Realisierungswettbewerben in 
Wien konnten faire Bedingungen und so-
mit eine Kooperation der Kammer erreicht 
werden: beim Hauptverband der Sozialver-
sicherungsträger sowie beim Hochhaus See-
stadt Aspern.

Unter dem Motto „Unser neues Haus 
2019“ wird derzeit der nicht offene Wettbe-
werb zur Sanierung und Umstrukturierung 
der Zentrale des Hauptverbandes der öster-
reichischen Sozialversicherungsträger im  
3. Bezirk in Wien abgewickelt, im August 
wird das Preisgericht die Wettbewerbssieger 
prämieren. Das Projekt ist unter anderem 
deswegen von besonderer Bedeutung, weil 
sich nebenan das Wittgenstein-Haus befin-
det. Erreicht werden konnten eine deutliche 
Aufstockung der Teilnehmer in der Wettbe-
werbsstufe und eine maßgebliche Erleichte-
rung bei den Auswahlkriterien.

Bei dem von der BUWOG ausgelobten 
nicht offenen Wettbewerb Hochhaus See-
stadt Aspern handelt es sich um das Baufeld 
J3A, auf dem ein Hochhaus für Wohnen und 
Mischnutzungen errichtet werden soll. Die 
Verhandlungsgespräche waren hier beson-
ders intensiv, aber schlussendlich konnte ein 
Konsens unter anderem über die Werknut-
zungsrechte, die Höhe der Preisgelder und 
eine faire Auswahl der Teilnehmer gefunden 
werden. Gut ist, dass der Auslober beabsich-
tigt, den üblichen – aber mittlerweile nicht 
selbstverständlichen – Teil des Leistungsbil-
des inklusive Ausführungsplanung und Be-
gleitung bis zur Fertigstellung zu beauftra-
gen. Auch das Werknutzungsrecht ist nun 
sauber geregelt. Schade finden wir, dass eine 
anfangs möglich erscheinende größtmög-
lich offene erste Stufe für dieses interessante 
Verfahren nicht verhandelbar war. Diesbe-

züglich werden wir beim nächsten Verfahren 
wieder Überzeugungsarbeit leisten. 

Wie wichtig es ist, dass unsere Berufs-
vertretung noch vor der Bekanntmachung 
eines Verfahrens inhaltlich eingebunden 
wird, zeigt das Verhandlungsverfahren Vet-
Med Uni Wilhelminenberg. Hier gab es kei-
ne vorherige Abstimmung mit der Kammer, 
und dementsprechend düster sah es anfangs 
in Bezug auf die Teilnahmebedingungen aus. 
So wurden von den Bewerbern Umsätze und 
Referenzprojekte in Millionenhöhe gefor-
dert, wodurch der potentielle Bieterkreis auf 
sehr wenige Büros eingeschränkt war. Nach 
einer erfolgreichen Intervention durch die 
Kammer und einem darauffolgenden per-
sönlichen Gespräch wurden die Eignungs-
kriterien noch während der Bewerbungsfrist 
deutlich entschärft.

Wie groß das Interesse heimischer und 
internationaler Architekten beim Wien 
Museum war, hat sich mittlerweile her-
umgesprochen. Wir stehen zu unserer Ent-
scheidung, diesen offenen Wettbewerb zu 
kooperieren, und sind überzeugt, dass sich 
die zähen Verhandlungen im Vorfeld gelohnt 

sich die Länderkammern unter der Koordi-
nation der Bundeskammer auf eine einheitli-
che und langfristige Position einigen. Derzeit 
wird in mehreren moderierten, workshopar-
tigen Veranstaltungen eine einheitliche Li-
nie aller Länderkammern mit der bAIK er-
arbeitet, die uns die für die Durchsetzung 
unserer Anliegen erforderliche Kraft verlei-
hen soll. Schon beim ersten Termin konnte 
ein ambitionierter Fahrplan erarbeitet wer-
den. Eine zeitgemäße, gelebte Vereinbarung 
zwischen BIG und der Kammer zur Zusam-
menarbeit bei Verfahren wäre ein wichtiger 
Erfolg für beide Verhandlungspartner.

Trend zu Sonderverfahren

Grundsätzlich etabliert sich ein besorgniser-
regender Trend zu „Sonderverfahren“. Das 
Verständnis des Architekturwettbewerbs 
als Findung des besten Projekts (und nicht 
des genehmsten Projektanten) geht weitge-
hend verloren. Das ist vor allem für jene Bü-
ros, die auf Qualität setzen und weniger auf 
gute „Vernetzung“, eine bedrohliche Ent-
wicklung, der wir konsequent entgegentre-
ten: indem wir klar davon Abstand nehmen, 
bei unangemessenen Verfahren zu kooperie-
ren, und die Bevölkerung besser informie-
ren.	
—
Christoph Mayrhofer
Michael Anhammer
—
—

haben. Gleichzeitig nehmen wir die Kritik 
vieler Teilnehmer sehr ernst und sprechen 
in den laufenden Gesprächen mit den Aus-
lobern zwei besonders wichtige Punkte wei-
terhin offen an. Der Aufwand in der ersten 
Stufe war enorm hoch, und es wird auch in 
der zweiten Stufe sehr viel gefordert. Eine 
angemessene, großzügige Erhöhung der 
Aufwandsentschädigungen und Preisgelder 
wäre daher die logische Schlussfolgerung. 
Der zweite wichtige Punkt betrifft den Be-
auftragungsumfang des Wettbewerbssie-
gers und die Befürchtung, dass es am Ende 
tatsächlich ein PPP-Modell geben wird. Die 
Länderkammer tritt seit Monaten entschie-
den gegen PPP-Vergaben vor allem im Schul- 
und Kulturbau auf, ist hier mit den Verant-
wortlichen in intensivem Kontakt und hat 
bereits verschiedene konstruktive Gegen-
modelle ausgearbeitet und präsentiert. In 
dieser Sache hat die Kammer für unsere Mit-
glieder eine klare Position, die sie auch wei-
terhin vertreten wird.

Aus dem Burgenland kam eine Koope-
rationsanfrage zum Vergabeverfahren für 
einen Kulturbau, das allerdings in Bezug 
auf die Aufgabe leider völlig unpassend war. 
Ein Verhandlungsverfahren, in dem nach 
einer wettbewerbsähnlichen Auswahl alle 
Teilnehmer parallel Vorentwürfe ausarbei-
ten und gleichzeitig über das Honoraranbot 
sowie den Vertrag verhandeln, musste na-
türlich zurückgewiesen werden. Unser Vor-
schlag eines geeigneteren Verfahrens wurde 
abgelehnt, womit keine Kooperation zustan-
de kommen wird.

Die vielen Umstrukturierungen in der 
Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und 
die Gründung der Austrian Real Estate 
GmbH (ARE) machen es notwendig, dass 

Auch unbestimmte Begriffe 
können als Zuschlagskriterien 
herangezogen werden, 
solange sie plausibel 
angewendet werden.  

Kolumne

„Schwammige“ Zuschlagskriterien
—
In der Praxis legen Auftraggeber, insbeson-
dere auch im Bereich der Vergabe von geis-
tigen Dienstleistungen, (Auswahl- bzw.) 
Zuschlagskriterien fest, die für den durch-
schnittlichen Bieterkreis schwer greifbar 
sind. Begriffe wie etwa „Wartungsfreund-
lichkeit“ von Beleuchtungssystemen, „Kom-
munikationsidee“ bei der Ausschreibung 
einer Marketingleistung oder „architekto-
nische Qualität“ eines Referenzprojekts im 
Zuge der Auswahl sind einer objektiven Aus-
legung kaum zugänglich bzw. nicht beurteil-
bar, da regelmäßig weitere Erklärungen zu 
diesen Begriffen fehlen. 

Beispielsweise ist aktuell im Zuge der 
„Wartungsfreundlichkeit“ von Straßen-
leuchten von den beurteilenden Personen 
positiv bewertet worden, dass das Leucht-
mittel auf einfache Weise gewechselt wer-
den kann. Gleichzeitig ist allerdings von der 
Bewertungskommission nicht erkannt wor-
den, dass ein anderes Produkt aufgrund sei-
ner glatten Oberfläche (keine Kühlrippen) 
weniger Reinigungsaufwand benötigt. Ein 
durchschnittlicher Betrachter hätte diesen 
Umstand bei der Bewertung der Wartungs-
freundlichkeit sicherlich auf der Habensei-
te verbucht. 

Überprüfung der Fehlentscheidung

Sollte sich der Auftraggeber von der ver-
meintlichen Fehlentscheidung nicht über-
zeugen lassen, bietet sich – im Falle eines 
öffentlichen Auftrags – ein Nachprüfungs-
antrag gegen die Zuschlagsentscheidung 
an. Zur Begründung eines derartigen Nich-
tigkeitsantrags kommen der Vorwurf einer 
schwammigen bzw. undeutlichen Festle-
gung der Zuschlagskriterien und die Un-

möglichkeit der Bestbieterermittlung in Be-
tracht. Nach der Judikatur müssen die vom 
Auftraggeber gewählten Zuschlagskriteri-
en geeignet sein, dass der Auftraggeber sein 
Ermessen nach objektiven Gesichtspunk-
ten handhaben kann und dass kein Aspekt 
willkürlicher Auswahl enthalten ist. Für die 
Wahl eines solchen Bewertungssystems be-
steht ein weitgehendes Ermessen des Auf-
traggebers, wenn die Grundanforderungen, 
nämlich die Objektivität, die Nichtdiskri-
minierung etc., erfüllt sind (BVA 12.8.2004, 
15N-60/04-19).

Die objektive und transparente Bestbie-
terermittlung erfordert, dass die Zuschlags-
kriterien zu konkretisieren sind. Der Auf-
traggeber hat die Kriterien so zu gestalten, 
dass der Bieter erkennt, wie sein Angebot 
nach den Zuschlagskriterien bewertet wird. 
Aus diesem Grund muss der Bieter wissen, 
welche Anforderungen unter unbestimm-
ten Begriffen wie „Wartungsfreundlich-
keit“, „Kommunikationsidee“ oder „archi-
tektonische Qualität“ zu verstehen sind. Nur 
mit diesem Wissen kann ein Angebot den 
Wünschen des Auftraggebers bestmöglich 
entsprechen und auch kalkuliert werden (z. 
B. BVA 9.2.2004, 10N-137/03-20). 

ges Auskunftsersuchen an den Auftragge-
ber zu richten und die Bewertungsmethodik 
der „schwammigen“ Zuschlagskriterien zu 
hinterfragen. Sollte die Auskunft nicht zur 
Aufklärung beitragen, kann die Möglich-
keit eines Nachprüfungsantrags gegen die 
Ausschreibungsunterlagen in Betracht ge-
zogen werden. Diese Vorgehensweise wird 
wenig genutzt, da sich die Bieter ungern im 
Vorfeld einer möglichen Auftragsvergabe 
mit dem potentiellen Auftraggeber vor Ge-
richt treffen wollen. Wer sich aber die Aus-
schreibungsbedingungen nicht vorteilhaft 
zurechtlegt, sollte von einer Beteiligung am 
Vergabeverfahren absehen. 

Die Aufklärung von Unklarheiten – sei 
es im Wege eines Auskunftsersuchens oder 
gar eines Nachprüfungsverfahrens – bietet 
aber auch für den Auftraggeber Vorteile. So 
können allfällige Mängel der Ausschreibung 
vor Ablauf der Angebotsfrist berichtigt wer-
den. Nach der Angebotsöffnung drohen hin-
gegen der zwingende Widerruf und die Wie-
derholung des gesamten Vergabeverfahrens, 
inklusive Zeitverlust und unnötiger (doppel-
ter) Verfahrenskosten.	
—
Sandro Huber 
Matthias Trauner
—
—

Der Begriff „architektonische Qualität“ – 
ohne weitere Erklärungen – stellte im 
Einzelfall eine leere Worthülse dar (BVA 
29.3.2004, 15N-06/04-29). Nach Ansicht 
der Rechtsmittelbehörde ist es für einen In-
teressenten vorab nicht erkennbar, nach wel-
chen Aspekten der Auftraggeber die archi-
tektonische Qualität der Referenzprojekte 
beurteilen wird. Es wäre daher reine Glücks-
sache, ob sich ein Interessent zufällig für das 
passende Referenzprojekt entscheidet und 
damit seine Auftragschancen erhöht. Dem-
nach muss der Bieter in der Lage sein, an-
hand der Ausschreibungsbedingungen sein 
Angebot so zu gestalten, dass es die höchste 
Bewertung erwarten lässt.

Schwammige Kriterien sind 
im Vorfeld zu präzisieren

Allerdings kann es auch vorkommen, dass 
die Vergabekontrollbehörde – nach Anwen-
dung der „schwammigen Kriterien“ – zu ei-
nem sehr formalistischen, für den unterle-
genen Bieter nachteiligen Ergebnis kommt 
(BVA 11.10.2011, N/0074-BVA/11/2011-40): 
Solange die Kriterien offengelegt und durch-
gängig angewendet wurden, liegt kein 
Rechtsverstoß vor! Begründet wird dies da-
mit, dass es der Rechtsmittelbehörde grund-
sätzlich verwehrt ist, eine Nachprüfung 
hinsichtlich der materiellen Richtigkeit der 
Bewertung vorzunehmen, weshalb bloß die 
Plausibilität der Bewertung überflogen, aber 
die Bewertung nicht wiederholt wird. 

Aufgrund dieser formalistischen Her-
angehensweise gilt es, unbestimmte Zu-
schlagskriterien möglichst im laufenden 
Vergabeverfahren aufzuzeigen. In ers-
ter Linie empfiehlt es sich, ein frühzeiti-
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Kostenlose Koordinierungspflicht?

Üblicherweise wird im Zuge eines Bauvor-
habens ein federführendes Unternehmen 
mit der Koordinierung aller am Vorhaben 
Beteiligten beauftragt. Diese Aufgabe 
kann vom Architekten als Schnittstelle 
zum Bauherrn erbracht oder von einem 
General- oder Totalunternehmer geleistet 
werden. 
Nach der aktuellen Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofes (OGH 16.12.2014, 
10 Ob 71/14k) sind auch ohne einen 
derartigen „Federführer“ bzw. auch ohne 
eine entsprechende Koordinierungsver-
einbarung die Beteiligten eines Bauvor-
habens zur Zusammenarbeit verpflichtet. 
Sie müssen dabei nicht bloß alle Eigen-
leistungen vermeiden, die das Gelingen 
des Werks vereiteln könnten. Vielmehr 
gilt es – nach Ansicht des OGH –, den 
Bauherrn vor Schäden zu bewahren, die 
aus der mangelnden Harmonisierung 
und Abstimmung der einzelnen Teile des 
Gesamtwerks entstehen können. Die am 
Bauwerk beteiligten Unternehmen (Planer 
und Bauausführende) müssen daher die 
Funktionsfähigkeit des Gesamtwerks 
sicherstellen.
Für die Zukunft bedeutet diese Entschei-
dung, dass die Koordinierungsleistung 
nicht mehr ausdrücklich Bestandteil eines 
konkreten Auftrags sein muss; vielmehr 
muss die Leistung von allen Beteiligten 
erbracht werden. Aus wirtschaftlicher 
Sicht ist zu empfehlen, dass im Zuge einer 
Beauftragung eine klare Koordinierungs-
vereinbarung getroffen wird. Derartige 
Leistungen sollen ja auch entsprechend 
vergütet werden. Fehlt eine solche Rege-
lung, muss die Leistung dennoch erbracht 
werden, jedoch wird der Auftraggeber na-
turgemäß nicht ausdrücklich angeführte 
Leistungen „ungern“ entlohnen wollen.
—

Informationsrecht – umfassende 
Einsicht in Einreichunterlagen 

Wer sich durch die nicht bewilligungs-
gemäße Nutzung eines angrenzenden 
Bauwerks gestört fühlt, wird Einsicht in 
die Bewilligungsbescheide des Bauwerks 
begehren. Je nach Einzelfall ist die zu-
ständige Baubehörde im Hinblick auf die 
Parteistellung und das in diesem Zusam-
menhang stehende Recht auf Aktenein-
sicht mehr oder weniger „kooperativ“.
Aufgrund der RL 2003/4/EG (Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen) 
wurden (Landes-)Informationsgesetze 
geschaffen, auf deren Basis der Weg über 
die Parteistellung gemäß den jeweiligen 
(Landes-)Baugesetzen umgangen werden 
kann. Das Landesverwaltungsgericht 
Steiermark hat jüngst entschieden, dass die 
Baubewilligungen und Baubenützungs-
bewilligungen Informationen im Sinne 
des Steiermärkischen Umweltinformati-
onsgesetzes darstellen (LVwG Stmk vom 
30.1.2015, LVwG 41.1-239/2015-2). 
Auf Grundlage dieser Entscheidung hat 
jede Person einen Rechtsanspruch auf der-
artige Informationen, und zwar ohne (!) 
Nachweis eines Rechtsanspruchs oder 
eines rechtlichen Interesses, Einblick in 
die baurechtlichen Genehmigungsbeschei-
de zu erhalten. Der Rechtsanspruch des 
Informationswerbers beschränkt sich nicht 
bloß auf den Bescheidtext der Bau-/Be-
nützungsbewilligung, er umfasst auch die 
Einsicht in die Baubeschreibung, die Pläne 
etc., somit in die Einreichunterlagen. 
—
Sandro Huber
Brigitte Berchtold
—
—

—
Diese Pflichten werden teilweise im ABGB 
normiert, teilweise wurden sie von der Ju-
dikatur entwickelt. So normiert z. B. § 1168a 
ABGB eine gesetzliche Warn- und Prüf-
pflicht des Werkunternehmers. Gegen-
stand dieser Pflicht sind insbesondere von 
Auftraggeber(inne)n übergebene Unterla-
gen, Angaben oder Anweisungen. Weiters 
aber auch „Materialien“ wie der Baugrund 
oder bestehende Gebäudeteile. Ganz wichtig 
zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang 
der Umstand, dass diese Pflichten auch ge-
genüber sachkundigen Auftraggeber(inne)n  
gelten. Wenn der Auftraggeber die Anwei-
sung gibt, „an die Grenzen der baurechtli-
chen Möglichkeiten zu gehen“, ist ebenso zu 
warnen („Baugenehmigung nicht sicher!“) 

Umfassende Warn- und Hinweispflichten 
für Ziviltechniker(innen) 

Achtung!

wie umgekehrt, wenn der Ziviltechniker von 
sich aus baurechtliche Vorschriften im Be-
sonderen ausnützen möchte. Die Warn- und 
Hinweispflichten werden nach der Judikatur 
noch intensiviert, wenn von gängigen Tech-
niken, Materialien usw. abgewichen werden 
soll und neue Methoden oder Werkstoffe ein-
gesetzt werden.

Manchmal verkannt wird, dass 
die Warn- und Hinweispflichten von 
Ziviltechniker(inne)n nicht nur technische 
Belange betreffen. Auch die Wirtschaftlich-
keitskomponente von Projekten ist zu be-
achten, wie die Judikatur deutlich ausführt: 

„Nach den in der Rechtsprechung entwickel-
ten Grundsätzen muss der mit Planungs-
leistungen beauftragte Architekt bei der Er-
bringung seiner technisch einwandfreien 
Leistung als Ausfluss seiner umfassenden 
vertraglichen Beratungspflicht auch wirt-
schaftliche Gesichtspunkte berücksichtigen. 
In dieser Hinsicht muss er etwa die allenfalls 
beschränkten Mittel des Bauherrn berück-
sichtigen und unter Bedachtnahme auf des-
sen Vorgaben möglichst kostengünstig pla-
nen. Zudem ist er zu Hinweisen verpflichtet, 
wenn Umstände eintreten, die eine nicht un-

erhebliche Überschreitung des überschlags-
mäßig eingeschätzten Kostenbetrags bewir-
ken könnten und deren Eintritt als möglich 
vorhergesehen werden kann“ (9Ob98/09s).

Auch wenn es keine Formalvorschrif-
ten gibt, wie zu warnen ist, sollten tun-
lichst sämtliche Warnungen und Hinweise 
in schriftlicher Form erfolgen. Nicht zu Un-
recht trug ein entsprechendes Seminar den 
treffenden Titel: „Wer schreibt, der bleibt“. 
Und wenn es nun mal Fakt ist, dass sach-
verständige Ziviltechniker(innen) all diesen 
Pflichten unterliegen und bei Verstößen ent-
sprechend haften, dann sollte auch tunlichst 
versucht werden, dieses Faktum bei Hono-
rarverhandlungen einzusetzen, um ein an-
gemessenes Sachverständigenhonorar zu lu-
krieren.
—
Christoph Tanzer
—
—
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Ab wann ist eine Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts rechtlich verbindlich?
(§ 29 VwGVG und § 28 Abs. 1 VfGG)

Das Verwaltungsgericht Wien verkünde-
te am Ende einer mündlichen Verhandlung 
mündlich, dass eine Beschwerde als unbe-
gründet abgewiesen werde und die ordent-
liche Revision nicht zulässig sei. Begrün-
det wurde diese Entscheidung ausweislich 
des Verhandlungsprotokolls nicht. Sechs 
Wochen später erhob der Beschwerdefüh-
rer Beschwerde an den VfGH und brachte 
vor allem vor, dass das mündlich verkündete 
Erkenntnis keine Begründung aufweise und 
eine schriftliche Ausfertigung noch nicht er-
gangen sei. Drei Wochen später wurde dem 
Beschwerdeführer das Erkenntnis des VGW 
zugestellt, welches dieser dem VfGH mit ei-

Entscheidungen der Höchst-
gerichte VwGH und VfGH zur 
Wirksamkeit und Anfecht-
barkeit von Entscheidungen.

ner Beschwerdeergänzung vorlegte. Damit 
ein Erkenntnis eines Verwaltungsgerichts 
Gegenstand eines verfassungsgerichtlichen 
Verfahrens sein kann, muss es erlassen und 
damit rechtlich existent geworden sein. 

Dem VfGH erscheint es angesichts der 
unklaren Regelungen des § 29 VwGVG und 
des § 82 VfGG vorläufig nicht möglich, je-
nen Zeitpunkt eindeutig zu bestimmen, mit 
dem das Erkenntnis eines Verwaltungsge-
richts nach dem Willen des Gesetzgebers 
als rechtsverbindlich erlassen zu gelten hat 
und ab wann es daher Gegenstand einer 
Beschwerde vor dem VfGH sein kann. Der 
VfGH hat daher beschlossen, § 29 VwGVG 
und § 82 Abs. 1 zweiter Satz VfGG von Amts 
wegen auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu 
prüfen.

Im Hinblick auf diesen Prüfbeschluss 
des VfGH erklärte dann der VwGH in einem 
anderen Fall, dass vor dem Hintergrund des 
§ 29 VwGVG derzeit keine Bedenken gegen 
die Möglichkeit der Anfechtung bereits ei-
nes nur mündlich verkündeten Erkenntnis-
ses bestehen. Der VwGH hob sodann das 
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mündlich verkündete Erkenntnis auf, da 
das Verkündungsprotokoll nur eine lücken-
hafte Darstellung der Entscheidungsgründe 
enthalten hatte.
(GZ: VfGH E 163/2014-13; VwGH Ro 
2014/04/0068)
—
Gerald Fuchs
—
—

— 
Der Disziplinarsenat der Kammer Oberös-
terreich und Salzburg hat in einem aktuellen 
Erkenntnis ganz klar ausgesprochen, dass der 
Nichthinweis auf das Ruhen der Befugnis ge-
eignet ist, die Öffentlichkeit hinsichtlich ei-
ner Gleichstellung von Ziviltechniker(inne)n  
mit aufrechter und ruhender Befugnis zu 
täuschen und somit die Vertrauenswürdig-
keit bei der Führung von Ziviltechnikerge-
schäften insgesamt zu gefährden.

Im konkreten Anlassfall ist ein Architekt 
mit ruhender Befugnis in der Öffentlichkeit 
aufgetreten und hat sowohl auf der Home-
page als auch in einer Radiowerbung und ei-
nem Zeitungsprospekt auf eine volle Befug-
nis – auch als Architektenbüro – verwiesen, 
ohne den Zusatz der ruhenden Befugnis an-
zuführen.

Es wird daher dringend nahegelegt, bei 
jedem öffentlichkeitswirksamen Auftritt 
stets auch entsprechend auf das Ruhen der 
Befugnis hinzuweisen. — Red

Ruhende Befugnis: Achtung!
Kolumne

Ein Hinweis auf das Ruhen 
der Berufsbefugnis ist aus 
Sicht der Disziplinargerichts-
barkeit notwendig.

Ziviltechniker(innen) als 
mit dem höchsten Sorgfalts-
maßstab zu messende 
Sachverständige unterliegen 
umfassenden Warn- und 
Hinweispflichten.

Mag. Gerald Fuchs 
— 
Obermagistratsrat Mag. Gerald Fuchs, Leiter der 
Stabsstelle Rechtsreferat MA 37 ( Baupolizei), Experte 
für Legistik und Rechtsfragen im Wiener Baurecht 
—
—

—
Als Unterstützung für Vertragsverhandlun-
gen über den Abschluss einer Haftpflichtver-
sicherung haben wir eine Überblickstabelle 
erstellt. Sie enthält neben klassischen Ver-
sicherungselementen wie Selbstbehalt und 
Deckungssumme auch ziviltechnikerspezi-
fische Elemente (Prüfingenieur, BTVG-Tä-
tigkeiten usw.). Die einzelnen Anbieter ha-
ben ihre Angaben auf Basis eines relativen/
durchschnittlichen Standardproduktes ge-
macht. Sie finden die Tabelle zum Downloa-
den auf der Website in der Rubrik Service/
Versicherungsservice. — Red

Service

Berufshaftplicht-
versicherungen 
im Überblick
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—
Die Neugestaltung des Einkommensteu-
ertarifs wird tatsächlich fast alle Einkom-
mensteuerzahler entlasten. Die Gegenfinan-
zierung trifft vor allem Unternehmer und 
Immobilienbesitzer. Hier ein grober Über-
blick:

Neuregelung des Sachbezugs 
für Firmen-Pkws

Der aktuelle Sachbezugswert für Pkws (mo-
natlich 1,5 % des Neupreises, max. 720,– 
EUR) soll auf 2 % des Neupreises (maximal 
960,– EUR monatlich) empfindlich ange-
hoben werden. Ausnahmen gelten für Fahr-
zeuge mit einem CO2-Ausstoß von maximal 
120 g/km, für welche die derzeitigen Sach-
bezugswerte zumindest bis 2017 weiterhin 
gelten sollen.

Als besonderer Anreiz soll für Elektro-
fahrzeuge ab 2016 bis 2020 kein Sachbezug 
zu versteuern sein und darüber hinaus so-
gar auch für Elektro-Pkws bis zu einem Neu-
preis von 80.000,– EUR der Vorsteuerabzug 
möglich sein.
TIPP: Wer eine Elektro-Pkw-Anschaffung 
andenkt, sollte mit dem tatsächlichen Kauf 

noch bis zum 1.1.2016 zuwarten (Vorsteuer-
abzug!!).

Anhebung der Kapitalertragsteuer

Die KESt für Aktiendividenden, Anleihe-
zinsen und GmbH-Ausschüttungen soll von 
derzeit 25 % auf 27,5 % angehoben werden. 
Die durchgerechnete Gesamtsteuerbelas-
tung einer GmbH (KÖSt + KESt) steigt da-
mit von derzeit 43,75 % auf rund 45,6 % an. 
TIPP: Ziehen Sie Gewinnausschüttungen 
möglichst vor!

Aufgrund der besonderen Haftungssituation 
ist eine GmbH für ZT trotz steigender steu-
erlicher Nachteile weiterhin empfehlenswert. 
Wir wiederholen unsere Forderung, die 
GmbH & Co KG als standesrechtlich zuläs-
sige Rechtsform zuzulassen und damit den 
Kammermitgliedern endlich eine in vielen 
Fällen steuerliche und haftungsmäßig opti-
male Rechtsform zu ermöglichen.

Einheitliche Abschreibungsdauer für 
betrieblich genutzte Gebäude

Der Abschreibungssatz beträgt künftig für 
betriebliche Immobilien einheitlich 2,5 % 
p. a. (= 40 Jahre) anstatt bisher je nach Nut-
zung zwischen 2 und 3 %. Bei ZT, die ihr ei-
genes Gebäude oder ihre eigene Wohnung 
betrieblich nutzen, wird das sogar zu einer 
kleinen Begünstigung führen (bisher 2 % 
bzw. 50 Jahre). Die AfA im Zuge der betrieb-
lichen Vermietung zu Wohnzwecken (z. B. 

im Rahmen einer GmbH) wird dagegen auf 
1,5 % p. a. (bisher 2 %) gekürzt.

Verlängerung des Verteilungszeitraums 
für Instandsetzungen

Der Verteilungszeitraum für nicht betrieb-
liche Instandsetzungen wird einheitlich von 
bisher 10 Jahren auf 15 Jahre verlängert. In-
standhaltungsaufwendungen (z. B. Maler-
arbeiten, Parkettabschleifen, Reparaturauf-
wendungen von Thermen etc.) sind weiterhin 
sofort abzugsfähig. 
TIPP: Anstehende Großreparaturen oder Sa-
nierungen für nicht betriebliche Objekte sollten 
idealerweise noch 2015 durchgeführt werden.

Anpassungen beim Grundanteil

Bei der privaten Vermietung von Immobili-
en konnte der (nicht abschreibbare) Grund-
anteil bisher anhand der Einkommensteu-
errichtlinien pauschal mit 20 % bemessen 
werden. Der Grundanteil wird nunmehr ge-
setzlich auf 40 % erhöht. Dies soll auch auf 
bereits vermietete Gebäude anzuwenden 
sein, sofern kein Nachweis über ein anderes 
Aufteilungsverhältnis erbracht werden kann. 
Im Ergebnis bedeutet das, dass die Abschrei-
bungen bei vermieteten Gebäuden zum Teil 
empfindlich gekürzt werden. 
TIPP: Gutachten können den gesetzlichen 
Grundanteil entkräften. Wir erwarten daraus 
ein größeres Geschäftsfeld für ZT.

Barzahlungsverbot am Bau

Zur Bekämpfung des Steuerbetrugs sollen 
Barzahlungen für Bauleistungen von mehr 
als 500,– EUR steuerlich nicht mehr abzugs-
fähig sein. Die Zahlung von Löhnen an Ar-
beiter in bar soll sogar unter Strafe gestellt 
werden.

Immobilienertragsteuer: 
Erhöhung auf 30 %

Die erst mit 1.4.2012 eingeführte Immo-
ESt für die private Immobilienveräußerung 
wird von 25 % auf 30 % erhöht. 

Anhebung der Grunderwerbsteuer

Die Bemessung der Grunderwerbsteuer für 
Immobilienübertragungen unter nahen An-
gehörigen erfolgt nicht mehr mit dem 3-fa-
chen Einheitswert, sondern mit dem wesent-
lich höheren gemeinen Wert (Verkehrswert). 
Diverse Stufenregelungen sollen vor allem 
bei familienhaft weitergegebenen Einfami-
lienhäusern und Eigentumswohnungen eine 
massive GrESt-Belastung verhindern.

Einschränkung der Verlustverwertung 
bei Personengesellschaften

Die Einschränkung betrifft ZT, die ihr Un-
ternehmen in Form einer KG gemeinsam 
mit nichttätigen haftungsbeschränkten Fa-
milienangehörigen führen. Für diese greift 
zukünftig ein Verlustverwertungs- und 
Verrechnungsverbot von Verlusten mit an-
deren positiven Einkünften (z. B. aus einem 
Dienstverhältnis).

Empfehlungen

Die Änderungen sollen zum überwiegenden 
Teil ab 1.1.2016 in Kraft treten. Es bleiben 
also noch gute 6 Monate, um die heute noch 
günstigere Rechtslage bei Investitionen, Ge-
winnausschüttungen, Immobilienübertra-
gungen innerhalb der Familie oder Veräuße-
rungen auszunutzen. Detaillierte Infos und 
Handlungsempfehlungen zur Steuerreform 
können gerne unter office1010@diewt.at an-
gefordert werden.
—
Andreas Horvath
—
—

Die Regierung verspricht 
die große Entlastung der 
österreichischen Steuerzahler. 
Wir informieren, wer das 
finanzieren wird.

Vieles neu

Die geplante Steuerreform 
für Ziviltechniker Neben der grundsätzlich begrüßenswer-

ten allgemeinen Tarifreform scheint es, 
dass viele der negativen Änderungen ganz 
gezielt die Immobilienwirtschaft und 
damit auch die Architekten und Ingenieur-
konsulenten treffen sollen.

Insbesondere die Einschränkungen bei 
den Gebäudeabschreibungen bedeuten 
eine nicht unerhebliche Ertragsverringe-
rung für Immobilieninvestitionen. Was 
für Steuern mehr aufgewendet wird, muss 
anderswo verdient werden. Wie das mit der 
politisch gewünschten Mietpreisstabilisie-
rung einhergehen soll, bleibt dahingestellt.

Auch die Übertragung von Immobi-
lien wird immer teurer. Die Immobili-
enertragsteuer wird nur drei Jahre nach 
ihrem Inkrafttreten auf 30 % erhöht. Was 
womöglich noch schwerer wiegt, ist die 
Abschaffung des Inflationsabschlages, die 
eine Besteuerung von rein inflationsbe-
dingten Scheingewinnen bewirkt.

Die ImmoESt ist eine aktuell von den 
meisten Immobilienbesitzern noch massiv 
unterschätzte Steuer. Die ImmoESt wird 
zunehmend mit Auslaufen des „Altvermö-
gens“ zu einer massiven Belastung, ins-
besondere auch für Erben und Geschenk-
nehmer, welche die Immobilie veräußern 
wollen oder müssen. Die Ausnahmere-
gelungen (u. a. Hauptwohnsitzbefreiung) 
greifen seltener als vielfach angenommen. 
Oft sind auch getätigte Investitionen nicht 
mehr durch Belege nachweisbar. Eigenleis-
tungen bleiben gänzlich unberücksichtigt 
und werden bei der Veräußerung plötzlich 
steuerpflichtig. Die Folge sind Steuerbelas-
tungen, die sich selbst bei der Veräußerung 
einer kleinen Eigentumswohnung oder 
eines Einfamilienhauses schon auf zigtau-
sende Euro belaufen können.

Das ebenfalls angedachte Barzahlungs-
verbot für Bauleistungen (bzw. eigentlich 
die Nichtabsetzbarkeit von bar bezahlten 
Aufwendungen) werten wir dagegen als 
durchaus positiv und die Arbeit von Archi-
tekten wohl kaum verändernd.

Gespannt sind wir auf die endgültige 
Ausgestaltung des medial besonders in-
tensiv diskutierten Konteneinschaurechts 
durch die Finanzbehörden. Naturgemäß 
würde dies eine viel treffsichere Prüfung 
der „Steuerunehrlichen“ bedeuten, welche 
auch in Deutschland bereits erprobt ist. 
Andererseits könnte die Fülle der Daten 
auch missbräuchlich verwendet wer-
den. Eine Begründungspflicht bzw. eine 
Überprüfungsinstanz zur Vermeidung von 
gießkannenartigen Prüfungen ohne jegli-
che Verdachtsmomente muss aus unserer 
Sicht jedenfalls gewährleistet sein.

Es bleibt die Hoffnung, dass noch diver-
se Änderungen in der Steuerreform mög-
lich werden. Die geplanten Belastungen im 
Immobilienbereich würden die gesamte 
Immobilienwirtschaft und somit auch die 
Architekten und Ingenieurkonsulenten 
besonders einseitig belasten.

Wie heißt es so schön: „Die Hoffnung 
stirbt zuletzt!“
—
Martin Baumgartner
—
— 

Steuer
kompakt

Kolumne

Mag. Martin Baumgartner
— 
ist Ziviltechniker-Steuerspezialist in der Kanzlei 
„Die Wirtschaftstreuhänder“ Lehner, Baumgartner
& Partner Steuerberatung GmbH, Stockerau-Wien. 
Info: www.zt-steuerberatung.at 
—
—

1010 Wien • Rudolfsplatz 6
+43 (0) 1 / 405 14 91

2000 Stockerau • Schießstattgasse 7
+43 (0) 2266 / 694-0

www.zt-steuerberatung.at

Unser Plan ist
   Ihr Erfolg!

Damit Sie sich um die wirklich wichtigen Dinge  kümmern 
können, erledigen wir die Planung Ihrer Steuern und 
Lohnverrechnung.

Unser Wissen für Ihr Vertrauen.

Steuerberater
  Mag. Martin Baumgartner
  Mag. Andreas Horvath
  Mag. Johann Lehner
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Victor Gruen – Shopping Town
Memoiren eines Stadtplaners 
(1903–1980)
—
Anette Baldauf (Hg.)
408 Seiten, 107 S/W-Abb.
23,5 × 15,5 cm, gebunden
Böhlau Verlag,
Wien 2014
ISBN: 978-3-205-79542-1
EUR 39,–

Buch

Der Planer der ersten 
Shoppingmalls
—
Victor Gruen (1903–1980) zählt zu den einflussreichs-
ten Architekten des 20. Jahrhunderts: Beim Versuch, in 
der US-amerikanischen Vorstadt seine Geburtsstadt 
Wien zu rekonstruieren, erfand der Emigrant jüdi-
scher Herkunft die Shoppingmall. „Ich weigere mich, 
Alimente für diese Bastardprojekte zu bezahlen, sie 
haben unsere Städte zerstört“, schrieb Gruen später 
angesichts der Mallisierung der Städte und setzte sich 
für Fußgängerzonen und das Konzept der zellularen 
Stadt ein. Zurück in Europa warnte er vor dem Modell 
Amerika und forderte ein Verständnis von Architektur 
als verantwortungsbewusste Umweltgestaltung. Die 
spannende Autobiografie rekonstruiert ein Jahrhundert 
Stadtentwicklung und bezeugt eine visionäre Kraft, 
die, beflügelt von Gesellschaftskritik ebenso wie von 
Gigantomanie, das Urbane kompromisslos verteidigt. 
Mit Beiträgen von Peggy Gruen und Michael Gruen.  
— B G

Büro-Bibel
Auftritt, Organisation,
Kommunikation
—
Gabriele Cerwinka / Gabriele 
Schranz (Hg.)
392 Seiten, 4., überarbeitete 
Auflage 2015, gebunden
Linde Verlag
Wien 2015 
ISBN: 9783709305850
EUR 29,90

nextland 
Zeitgenössische Landschafts-
architektur in Österreich
—
Lilli Licka, ILA/BOKU Wien, Karl 
Grimm, ÖGLA (Hg.)
560 Seiten, zweisprachig dt./engl.
Verlag Birkhäuser, 2015
ISBN: 978-3-0356-0406-1 
EUR 39,90

Buch

Tipp für Newcomer: 
die Büro-Bibel
—
Zu unserem Alltag gehört leider, dass wir diesen 
hauptsächlich im Büro verbringen und mit Tätigkeiten, 
die administrativ notwendig, jedoch nicht kreativ sind. 
Zu den täglichen Herausforderungen gehört nicht nur 
ein großes Arbeitspensum, sondern auch der versierte 
Umgang mit unterschiedlichsten Kollegen, ungeduldi-
gen Chefs und fordernden Kunden. Gefragt sind neben 
fachlichem Know-how auch Management-Qualitäten, 
Flexibilität, Kommunikationsstärke und ständige 
Lernbereitschaft. Die 4., überarbeitete Auflage der 

„Büro-Bibel“ bietet einen umfassenden Überblick über 
das nötige Fachwissen, aktuelle Trends und praktische 
Tipps für ein erfolgreiches Bestehen an der „Office-
Front“ und enthält ein neues Kapitel zum Thema 

„Social Media“. Zahlreiche Checklisten und Beispiele 
runden den Ratgeber ab und laden ein, die fachliche 
und soziale „Bürokompetenz“ zu verbessern. — B G

Buch

Dokumentation zur 
Landschaftsarchitektur
—
Mit dem Parc de la Villette in Paris oder den Plätzen 
in Barcelona ist die europäische Landschaftsarchitek-
tur Anfang der 1990er Jahre auf dem internationalen 
Radar erschienen. Sie stellt sich heute als emanzi-
pierte kulturelle Disziplin dar. Mit diesem Buch wird 
zeitgenössische österreichische Landschaftsarchitektur 
erstmals umfassend präsentiert: nextland zeigt, wie 
vielfältig die Aufgaben, wie komplex die Rahmenbe-
dingungen und wie einfach und aufregend gelungene 
Gestaltungen sein können. Das reich illustrierte Buch 
porträtiert 187 Freiräume der letzten zwei Jahrzehnte 
in Österreich. Europäische Landschaftsarchitekten, 
Kunsthistoriker und Fachjournalisten kommentieren 
den Status der Landschaftsarchitektur in Österreich.
nextland ist eine digitale Datenbank österreichischer 
Landschaftsarchitektur innerhalb der Architektur-
datenbank nextroom. www.nextroom.at — B G

Ziviltechnikerinnen 
aktiv beim Frauenlauf

—
Am Sonntag, dem 31. Mai 2015 fand 
im Wiener Prater der 28. Österreichi-
sche Frauenlauf statt. Unter den rund 
30.000 Läuferinnen waren auch viele 
Ziviltechnikerinnen, die in eigens 
gestalteten pinken T-Shirts für die 
Kammer an den Start gingen. 
In das Ziviltechnikerinnenteam 
der Kammer wurden bewusst auch 
Ziviltechnikerinnen ohne Befugnis 
und aus anderen Bundesländern 
aufgenommen. Die in jeder Hinsicht 
aktiven Ziviltechnikerinnen haben 
ein umfangreiches inhaltliches 
Arbeitsprogramm für diese Funk-
tionsperiode ausgearbeitet – das 
sportliche Netzwerken stärkt den 
dafür notwendigen Zusammenhalt 
der Gruppe. 
Am Start waren: Margarete Dietrich, 
Johanna Hadaya-Diem, Theresa 
Häfele, Martina Hornek, Christine 
Horner, Manuela Kaufmann, Bar-
bara Kübler, Evelyn Mayer, Astrid 
Lugger, Julia Nuler, Elisabeth Pschill, 
Helene Petutschnig-Dollinger, 
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Golf

Arch+Ing 
Golfturnier 2015
—
Seit 2009 gibt es das jährliche Arch+Ing-
Golfturnier. Am 20. Juni 2015 fand dieses 
wieder im Golfclub Adamstal statt. Zehn 
Flights waren am Start. Trotz wechselhaf-
ter Wetteransage waren alle gekommen, 
Mitglieder der Kammer und Gäste. Ein 
Wolkenbruch am frühen Nachmittag 
zwang einen durchnässten Flight zum 
Abbruch, alle anderen erreichten gut-
gelaunt das Clubhaus. Beim gemeinsa-
men Abendessen wurden die Sieger von 
Vizepräsident Architekt Bernhard Sommer 
und Architektin Kathi Fröch bekannt 
gegeben. — B G

Die Gewinner:

Brutto Herren: 1. Alfred Scharwitzl; Brutto Damen: 
1. Constanze Berger Gruppe A +5 bis –26,4: 1. Netto: 
Reinhard Stuckenberger, 2. Netto: Gerhard Tretzmüller, 
3. Netto: Gregor Todt Gruppe B –26,5 bis –45: 1. Netto: 
Susanne Eggerstorfer, 2. Netto: Monika Wokurek, 
3. Netto: Leopold Achleitner Nearest to the Pin: 
Katharina Taumberger Longest Drive: Damen: Katharina 
Taumberger, Herren: Wolfgang Allichhammer jun.

27 Ziviltechnikerinnen – Architektinnen und Ingenieurkonsulentinnen – beim 
Wiener Frauenlauf 2015

Michaela Pokorny, Azita Praschl-
Goodarz, Ingrid Scheibenecker, 
Susanne Steffel-Rötzer, Caterina 
Steffel, Michaela Ragoßnig-Angst, 
Matthäa Ritter, Micheline Schir-
mer, Silja Tillner, Karin Triendl, 
Barbara Urban, Beatrix Willmann, 
Martha Wolzt, Kristina Zaun-
schirm, Susanne Zieritz. 
Zu den Treffen der Ziviltechnike-
rinnen, die jeden letzten Mittwoch 
im Monat von 18 bis 20 Uhr in 
der Kammer stattfinden, sind alle 
herzlich eingeladen! — B G 

—
Das Architekturzentrum Wien hat sich 
unter seinem Gründungsdirektor Dietmar 
Steiner seit 1993 zum einem österreichi-
schen Architekturmuseum mit umfassen-
der internationaler Vernetzung und Be-
deutung entwickelt. Dietmar Steiner wird 
mit 31.12.2016 in Pension gehen. Der neue 
Direktor/Die neue Direktorin übernimmt 
ein national wie international etabliertes 
Haus, das zu den aktivsten Architek-
turmuseen der Welt gehört. Detaillierte 
Informationen zur Ausschreibung finden 
Sie auf der Website des Az W unter: 
www.azw.at/ausschreibung

Ausschreibung

Direktion Architek-
turzentrum Wien

Golfclub Adamstal: der schönste Golfplatz Österreichs

Vizepräsident Bernhard Sommer, seine Frau Malgorzata 
Sommer-Nawara mit ihren Töchtern Nika und Livia im 
Halfway Haus bei Hertas Speckjause

Nika Sommer, 7 Jahre alt, als hoffnugsvolle 
Nachwuchsspielerin beim Abschlag

Kathi Fröch und Bernhard Sommer überreichen die 
Preise für den Longest Drive an Katharina Taumberger 
und Wolfgang Allichhammer jun.
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Könnte Metzingen 
sein, könnte Wien sein, 
könnte Niederöster-
reich sein. Schön ist 
es nicht. Die Frage ist, 
warum nicht.

—
„Dich will ich loben, Hässliches, du hast 
so was Verlässliches“, so beginnt ein kur-
zes Gedicht des deutschen Schriftstellers 
Robert Gernhardt. Der lakonische Titel: 

„Nachdem er durch Metzingen gegangen 
war“. Nun, das mag etwas unfair sein dem 
schwäbischen, inzwischen mit Designerout-
lets dicht bestückten Dorf Metzingen gegen-
über, welches wirklich einige recht hübsche 
Stellen hat. Aber auch die schönsten Orte 
der Welt haben ihre dunklen Seiten. Man 
kommt dem Hässlichen nicht aus. Wenn das 
nun mal schon so ist, kann man wenigstens 
etwas lernen, anstatt sich aufs reine Haare-
raufen zu beschränken. Auch wenn es in der 
Architektur weitaus mehr Vergnügen berei-
tet, das Gelungene zu beschreiben und die 
Gründe für seine Gelungenheit, funktio-
niert die Annäherung ebenso von der ande-
ren Seite.

Man kann dies seit neuestem beim Spa-
ziergang „Ugly Vienna“ tun, der sich im an 
touristisch aufpoliertem Glanz nicht armen 
Wien den hässlichen Entlein widmet – un-
ter durchaus liebevoller Anleitung. Eine un-
terhaltsame Tour, die, das darf in aller Be-
scheidenheit gesagt werden, auch der Autor 
dieser Kolumne bereits 2005 einmal kon-
zipiert und absolviert hat (es gibt zahlrei-
che Zeugen), damals unter dem Titel „Wien 
schöntrinken“. Wodkaflaschen mit eigens 
designten Etiketten waren im Spiel. Die Al-
koholisierung im Straßenverkehr wurde en 
passant hingenommen. Nun, man war jung.

Die Highlights, genau gesagt, die Low-
lights haben sich in zehn Jahren offenbar 
kaum geändert: Heute wie damals ist ein 
Schwerpunkt des unschönen Wiens die Hin-
tere Zollamtsstraße, zwischen Wien Mitte 
und Donaukanal, eine wahre Zusammen-
rottung des Unförmigen, Missglückten und 
Seltsamen, ein undurchdringlicher Wall aus 
großmaßstäblichen Bauten, der den 3. vom 
1. Bezirk trennt. Es ist, nebenbei bemerkt, 

—
Als im Herbst 2017 in Umhausen der ers-
te Kongress „Schluss mit gratis!“ stattfand, 
gab es viele, die sich eine Abschaffung un-
bezahlter Planungsleistungen nicht vorstel-
len konnten. Sieben Jahre nach diesem ersten 
Anlauf und 16 Jahre nach dem ersten „Bitte 
zu Tisch“-Gespräch der IG Architektur gibt 
es heute kaum noch Kritiker, wie der große 
Zulauf zu den biennalen Tagungen, die in-
zwischen „Gemeinsam Neues planen“ hei-
ßen, zeigt. Das in Umhausen entwickelte 
Programm erscheint einfach: umfassend 
entwickeln – konkret vorgehen – sicher fi-
nanzieren – effizient nutzen.

Hinter diesen vier Schlüsselbegriffen 
standen Maßnahmen auf unterschiedlichs-
ten Ebenen, allen voran das klare Bekennt-
nis, unsere (gebaute) Umwelt im öffentlichen 

ein löblicher Aspekt des neuen Masterplan 
Glacis, dass er diese Fehlentwicklung an die-
ser Stelle diagnostiziert und den „Abbau der 
Barrierewirkung“ vorschlägt.

Wenn man bei einer solchen Tour nicht 
in rein oberflächliches „Jössas, wie schiach!“ 
abgleitet, sondern die inkriminierten Bau-
ten ernst nimmt und sachlich bleibt, ist es 
erstaunlich lehrreich, sich genau zu überle-
gen, was denn hier nun wirklich die Häss-
lichkeit ausmacht. Falsche Zuordnung von 
Material und Baukörper, unförmige Propor-
tion, Ignoranz der direkten Umgebung, zu-
sammenhanglos an die Fassade geklatsch-
te Stahlgerüstdekorationen (das Ungarische 
Kulturinstitut in der Hollandstraße, ein per-
sönlicher Favorit) oder einfach, wie beim 
buntbemalten Gründerzeithaus am Kar-
melitermarkt, eine esoterische Achterbahn-
fahrt, die sich übrigens im Inneren („Bon-
jour-Biotope!“) nahtlos fortsetzt.

Die Faszination des Hässlichen tei-
len sich nicht nur Metzingen und Wien. In 
Großbritannien wird seit 2006 vom Maga-
zin „Building Design“ unter großer Reso-
nanz der „Carbuncle Cup“ verliehen, eine 
Art Goldene Himbeere der Architektur. 
Eine Auszeichnung, die immerhin mit ge-
nauer und oft in aller Knappheit in Schwar-

ze treffender Begründung geliefert wird. Die 
marktwirtschaftlichen Auswüchse insula-
rer Shoppingcenter und Bürohochhäuser 
mit wild zusammengeworfenen Fassaden 
aus dem Klebeplättchen-Katalog bieten da-
für eine nie versiegende Quelle.

Die Faszination für das Hässliche bietet 
jedoch auch die Chance, die von Laien viel 
geschmähten „Betonklötze“ und „Monster-
bauten“ zu rehabilitieren. In der New York 
Times wiederum erklärten vor kurzem sie-
ben prominente Architekten, warum die 
unbeliebtesten Gebäude der Welt doch ih-
ren ganz eigenen Wert haben. Sie taten dies 
fast entschuldigend, doch in manchen Fäl-
len überzeugend: Daniel Libeskind vertei-
digte den Tour Montparnasse in Paris zwar 
nicht, wies aber darauf hin, dass das darauf 
folgende Hochhausverbot in Paris letztend-
lich dazu führte, dass sich heute kaum je-
mand Paris leisten kann. Zaha Hadid wiede-
rum erklärte stringent und überzeugend die 
räumlichen Qualitäten und die gesellschaft-
liche Haltung hinter der brutalistischen Fas-
sade des Orange County Government Cen-
ter im Staat New York.

Natürlich birgt all dies die Gefahr, noch 
mehr Häme zu erzeugen und altbekann-
te Vor- und Schnellurteile weiter festzuze-

Maik Novotny
—
studierte Architektur in Stuttgart und Delft. 
Er lebt seit 2000 in Wien, ist Mitbegründer des Online-
Archivs „Eastmodern“ zur Spätmoderne in Osteuropa 
und schreibt über Architektur für den „Standard“ 
(regelmäßig) und andere (gelegentlich).
—
—

Unser Landschaftsidyll – 
zerrüttet durch Planungen 
aus dem Billigsdorf

Ugly Vienna, britische 
Karbunkel: Dem Unschönen 
kommen wir nicht aus. 
Dabei kann es, ganz ohne 
Häme, ein sinnvolles Eichmaß 
für Kritk sein.

mentieren. Doch angesichts der Flut aufge-
schäumter lobhudelnder Weichworte, die 
aus den PR-Maschinen der Developer per-
manent in die Welt geblasen werden, kann es 
nicht schaden, das eigene Urteil durch eine 
kalte Dusche konsequenten Dislikens zu 
kalibrieren. Verlassen wird uns das Kritik-
würdige, wenn man Robert Gernhardt und 
der eigenen Lebenserfahrung glaubt, sowie-
so nicht: „Die Schönheit gibt uns Grund zur 
Trauer, die Hässlichkeit erfreut durch Dau-
er.“
—
Maik Novotny
—
—

Kolumne

Dislike und Diskurs 

Schluss mit gratis!
Vision des Monats

Interesse zu verankern. Das ermöglichte die 
Einführung von steuerlichen Erleichterun-
gen für die Durchführung von Architektur-
wettbewerben.

Die lückenlose Einbeziehung privater 
Auslober vervielfachte die Anzahl an Quali-
tätsverfahren und senkte die durchschnitt-
liche Teilnehmerzahl auf 30 Beiträge pro 
Verfahren. Die Abgeltung der Kosten bei 

Die Abschaffung unbezahlter 
Planungsleistungen war der 
Schlüssel zu einer neuen 
Planungskultur in Österreich.
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gleichzeitiger Limitierung der Teilnahme 
auf maximal sieben offene Verfahren pro Jahr 
entspannte die Situation aufseiten der Pla-
nenden und führte zu einer Steigerung der 
Qualität der Beiträge. Für viele ist es heute 
eine Selbstverständlichkeit und eine Freude, 
an Entstehung und Konzeption der geplanten 
Zukunft teilzunehmen – schließlich profitie-
ren alle davon! — Bruno Sandbichler



Alle Dateien im Überblick 

Die Plattform bietet neben den Diskussions-
foren auch in allen Bereichen eine Dokumen-
tenbibliothek an. Hier werden alle Bilder, 
Texte und andere Daten zu den einzelnen Dis-
kussionen in unterschiedlichen Datenforma-
ten gespeichert und verwaltet. 

Das Hochladen in die Dokumentenver-
waltung erfolgt einfach über die Schaltfläche 
Hochladen, und schon kann mit dem ge-
wohnten Dateiauswahldialog auf dem eige-
nen Rechner nach der entsprechenden Datei 
gesucht werden. Der Zielordner der Datei ist 
immer der aktuell auf der Plattform offene 
Ordner. 

Die hochgeladene Datei kann in der Do-
kumentenverwaltung jederzeit nachträglich 
verschoben bzw. bearbeitet werden. Dazu ste-
hen unter dem Punkt Dokumentenaktionen 
(neben der Dateivorschau) verschiedene Mög-
lichkeiten zur Verfügung. 

Speziell erwähnenswert erscheint uns die 
Funktion Neue Version hochladen: Für jeg-
liche Diskussionen können von allen Betei-
ligten jederzeit neue Versionen erstellt sowie 
laufend geändert und hochgeladen werden. 
Dabei bleiben historische Versionen erhalten, 
diese können ebenfalls heruntergeladen wer-
den. Das ermöglicht die optimale Abbildung 
des Diskussionsverlaufs im Dokument.

Zusätzlich können alle in der Dokumen-
tenverwaltung liegenden Dokumente durch 
Verknüpfung in Diskussionsbeiträge der je-
weiligen Seite eingebunden werden. 

Für das Wiederfinden der eigenen Doku- 
mente gibt es für die persönliche Startseite – 
das „Dashboard“, das jedes Mitglied selbst 
einrichten kann – das Dashlet Eigene Doku-
mente, in dem die persönlich hochgeladenen 
Dokumente angezeigt werden. Zur Arbeits-
erleichterung besteht die Möglichkeit, Doku-
mente als Favoriten anzulegen. Das erleichtert 
eine gezielte Suche. 

Als besonders hilfreiches und umfangrei-
ches Beispiel der Ordnerverwaltung möchten 
wir den Bereich Kammer für alle – W/NOE/
BGLD empfehlen. Hier können von jedem 
Kammermitglied die Sitzungsprotokolle des 
Kammervorstands sowie aller Arbeitsgrup-
pen, Ausschüsse und Fachgruppen der Kam-
mer W/NÖ/Bgld. nachgelesen und herunter-
geladen werden.

Gemeinsames Arbeiten

Die Wissensplattform Link Arch+Ing, die vom 
Ausschuss Wissenstransfer der Kammer der 
Architekten und Ingenieurkonsulenten für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland in den 
Jahren 2011 bis 2014 entwickelt wurde, ist seit 
kurzem in Betrieb. 

Die komplexen Anforderungen wurden 
in eine erste Form gebracht, in Zukunft soll 
sich die Plattform (auch) über die Inputs der 
User(innen) weiterentwickeln.

Die Plattform versteht sich in erster Linie 
als Instrument zur internen Kommunikation 
der Kammermitglieder sowie zur kammereige-
nen Dokumentenablage, in Ergänzung zu den 
jeweiligen Websites der Länderkammern und 
der Bundeskammer, deren Primärfunktion die 
Kommunikation der Kompetenz der Ziviltech-
niker(innen) nach außen ist.

Die Durchlässigkeit der beiden Auftritte im 
Netz ist gegeben, erwünscht und sinnvoll. Be-
stimmte Bereiche der Plattform sind öffentlich 
und somit auch Nichtmitgliedern zugänglich, 
wodurch entsprechende Diskussionen ange-
regt werden sollen. Lesen ist auf der sogenann-
ten Pinnwand möglich, für Beiträge ist, wie auf 
Plattformen dieser Art üblich, eine Registrie-
rung notwendig.

Die Ziele der neuen Plattform für Zivil-
techniker(innen) sind:
• ein zeitgemäßes, vernetztes Arbeiten und 
Kommunizieren von Mitgliedern einer wich-
tigen Berufsgruppe zu ermöglichen, mit dem 
Ziel, die Berufsgruppe in der öffentlichen 
Wahrnehmung zu stärken;
• ein Arbeitsinstrument zur Entwicklung neuer 
Standards bis hin zu „Stand-der-Technik-Wer-
dung“ zu etablieren; dies gilt für alle Konsulen-
tenbereiche;
• eine Dokumentenablage als zentrales Daten-
archiv, das für Mitglieder und Funktionäre un-
mittelbar verwendbar ist;
• ein zentraler Terminkalender der Kammer(n);
• der Zugang zur Weisungsdatenbank der Stadt 
Wien.

Die Implementierung dieser Plattform als 
starkes, österreichweites Arbeitsinstrument ei-
ner kleinen, feinen Berufsgruppe von geistigen 
Dienstleister(inne)n und ihrer Vertretung ist 
nicht abgeschlossen, wie die laufenden Anmer-
kungen von unterschiedlichsten User(inne)n 
zeigen. Diese sind auch Beleg dafür, dass gro-
ßes Interesse an einem gemeinsamen, vernetz-
ten und konstruktiven Arbeiten besteht.

Netzwerk für 
Ziviltechniker(innen) 

Das Instrument Link Arch+Ing versucht mit 
smarten Methoden, die Nutzer(innen) selbst 
zu smarten Akteuren zu machen. Smart nicht 
in dem Sinne, dass geschickt standesrechtliche 
Privilegien abgestaubt werden, sondern dass 
man sich, analog zu Konzepten wie Smart City, 
Smart Governance und Smart Manufacturing, 
als Vertreter einer Berufsgruppe versteht, die 
ihre Belange auf komplexe und solidarische 
Weise gemeinwohlorientiert zu lösen versucht. 
Wir laden alle zur regen Beteiligung, gerne auch 
in Form von Kritik und Anregungen, an dieser 
Arbeitsweise ein.

Das Instrument Link Arch+Ing soll auf mo-
derne und IT-gestützte Weise die Kommunika-
tion und Teilhabe der Berufsmitglieder stärken. 
Dabei soll der latente Fortbildungsauftrag un-
verkrampft in Form einer Due-Diligence-Platt-
form gefördert und ein Definitionsinstrument 
zum Status „Stand der Technik“ innerhalb un-
serer Berufsvertretung aufgebaut werden. Ein 
datenbankgestützter Wissenspool und ein ex-
zellenter Workflow sind erklärtes Qualitätsziel 
der vernetzten Arbeitsprozesse innerhalb der 
Plattform.

Das Instrument Link Arch+Ing wurde  
von Architekt(inn)en und Ingenieurkonsulen- 
t(inn)en gemeinsam entwickelt. Beginnend mit 
dem Bauwesen wird die Plattform alle Berei-
che der Ingenieurwissenschaften einschließen. 
Subplattformen stehen zur Nutzung für fach-
spezifische Koordination und Kommunikation 
bereit. Eigenverantwortliche Moderation der 
einzelnen Aktivitätsgruppen bildet die Grund-
lage. Die Bündelung, Evaluierung und Ver-
öffentlichung im Außenverhältnis basiert auf 
sektions- und fachspezifisch erarbeiteten Re-
gelungen und den Strukturanforderungen eines 
transparenten Informationsnetzes. 

Das Instrument Link Arch+Ing wird vom 
Arbeitsausschuss Wissenstransfer auch als 
Schnittstelle zur Bundeskammer und zu den 
anderen Länderkammern entwickelt, mit deren 
Vertreter(inne)n gerade in partnerschaftlicher 
Atmosphäre entsprechende Informations- und 
Abstimmungsgespräche geführt werden. Das 
Ziel ist es, für alle Berufssparten und Regionen 
eine offene und benutzerfreundliche Plattform 
mit einem zeitgemäßen Design zu schaffen, die 
den Nutzerinnen und Nutzern kompetente In-
formation bietet.

Der Ausschuss Wissenstransfer, 
ursprünglich von der Sektion 
Architekten ins Leben gerufen, 
wurde Anfang 2011 auf Anregung 
des Ausschusses selbst vom 
Kammervorstand interdisziplinär 
eingerichtet. Nun, nach insgesamt 
50 Sitzungen und unzähligen zu-
sätzlichen Abstimmungsgesprächen, 
ist es so weit: Die erste Version 
unserer gemeinsamen Kommuni-
kationsplattform arbeitet im Voll-
betrieb. Die Beschreibung ihrer 
vielfältigen Aufgaben und Möglich-
keiten ist Gegenstand dieser 
Sonderbeilage des Plans.

Damit die Kommunikation auch 
bundesweit funktioniert, besuchen 
die Ausschussmitglieder bereits 
intensiv unsere Schwesterländer-
kammern und die Bundeskammer. 
Das Interesse ist groß. Vielleicht ist 
das der Beginn einer besseren, 
länderübergreifenden Zusammen-
arbeit? Sie wäre jetzt tagesaktuell 
möglich. Es wird an uns, den 
Funktionären, aber gerade auch 
an den Mitgliedern liegen, diese 
Chance wahrzunehmen.

Der Ausschuss wird daran und 
an der Weiterentwicklung und 
Verbesserung der Plattform jeden- 
falls mit derselben Begeisterung 
und Energie arbeiten, die ihm schon 
bisher zu eigen war. Dafür soll ihm 
an dieser Stelle ein großes Danke-
schön ausgesprochen werden.

link.arching.at
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7 
Auf der Startseite finden  
Sie sämtliche Aktivitäten 
der öffentlichen Bereiche 
und jener Bereiche, denen 
Sie beigetreten sind und  
die Sie einsehen können.

Anmeldungsanleitung

Es freut uns, dass Sie aktiv bei Link Arch+Ing mitmachen wollen. Mitglieder 
mit aufrechter Befugnis im Bereich der Kammer der Architekten und 
Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland haben  
bereits automatisch einen Account bekommen. 

Besitzen Sie vielleicht schon einen Account?

Gültige Accounts erkennt man an einem Loginnamen nach dem Muster 
WZahl (z. B. W12345). Der Loginname für externe Dritte, die bereits einen 
Account erhalten haben, wurde nach dem Muster vorname_nachname 
vergeben. Sollten Sie bereits Zugangsdaten haben, können Sie sich unter 
link.arching.at einloggen.

Sie haben noch keine Zugangsdaten? 

Für die Neuregistrierung eines Accounts klicken Sie bitte auf der Portalseite 
unter link.arching.at auf die Schaltfläche registrieren und füllen Sie das 
Online-Formular aus. Ihre Anfrage wird ehestmöglich beantwortet und die 
Zugangsdaten per Mail an Sie versandt.

Sie haben bereits einen Account, aber wissen Ihre Zugangsdaten nicht mehr?

Schreiben Sie bitte eine Mail an passwort@arching.at oder melden Sie sich 
telefonisch bei der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland unter +43 1 5051781-11.

5 
Nach dem Verfassen 
des Textes wird der 
Beitrag durch einen 
Klick auf die Schaltfläche 
Veröffentlichen im Forum 
aufgenommen und ist für 
alle berechtigten Leser 
des Forums einsehbar und 
kommentierbar.

1 
Um auf das Portal der 
Plattform zu gelangen, geben 
Sie bitte link.arching.at in die 
Adresszeile Ihres Browsers 
ein. Hier finden sich z. B.  
Links zu öffentlichen 
Diskussionen in diversen 
Foren. Um mitdiskutieren 
zu können, benötigen Sie 
Ihre Zugangsdaten. Es sind 
möglicherweise die gleichen, 
die Sie bereits für den Login 
zur Weisungsdatenbank der 
MA 37 verwenden.

3 
Um einen eigenen  
Beitrag zu verfassen,  
wählen Sie das passende 
Forum aus. 

2 
Nachdem Sie auf einen 
Link geklickt haben, 
werden Sie zum Login 
aufgefordert. Bitte 
geben Sie hier Ihre 
Zugangsdaten ein. 
Sollten Sie noch keine 
Logindaten haben, bitte 
auf der vorhergehenden 
Portalseite auf jetzt 
registrieren klicken 
(siehe rechts oben).

4 
In der Beitragsübersicht 
des ausgewählten 
Forums befindet sich 
am oberen Ende die 
Schaltfläche Neuer 
Beitrag. Ein Klick 
darauf öffnet die Maske 
zum Erstellen eines 
neuen Beitrags.

6 
Wenn Sie auf die Schalt-
fläche Abonnieren unter 
Ihrem Beitrag klicken, 
werden Sie verständigt, 
wenn Antworten ein-
treffen. Die Benachrich-
tigungseinstellungen 
hierfür können in Ihrem 
Benutzerprofil vorge-
nommen werden. Ein 
Klick auf die Schalt- 
fläche Startseite am  
oberen Bildschirmrand 
führt Sie zurück auf Ihre 
eigene Startseite.
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